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EU-Parlament: Brief an EU-Kommission zur Verschiebung der geplanten 

Digitalabgabe 

Der Vorsitzende des Haushaltsausschusses des EU-Parlaments, Johan Van 

Overtveldt, hat in einem Brief an den Kommissar für Haushalt und Verwaltung, 

Johannes Hahn, kritisiert, dass die EU-Kommission ihren für Mitte Juli angekün-

digten Vorschlag zur Einführung einer EU-Digitalabgabe auf unbestimmte Zeit 

verschoben hat. 

Die Verschiebung geschah dem Vernehmen nach auf Druck der US-Regierung. 

Sie hatte damit gedroht, dass die Verhandlungen zur Einführung von Säule 1 

und 2 auf OECD-Ebene durch eine derartige unilaterale Maßnahme der EU ge-

fährdet würden. Diese Argumentation ist insofern nachvollziehbar, als die OECD-

Verhandlungen dem Zweck dienen, unilaterale nationale oder regionale Maß-

nahmen zu verhindern bzw. bereits eingeführte Maßnahmen wieder rückgängig 

zu machen. 

In dem Brief wird darauf hingewiesen, dass die geplante Einführung der Digital-

abgabe auf einer verbindlichen Vereinbarung zwischen Parlament, Rat und 

Kommission beruhe. Die einseitige Aufgabe dieses Gesetzgebungsprojekts durch 

die EU-Kommission, ohne vorher Rücksprache mit dem Parlament zu halten, sei 

ein klarer Bruch dieser Vereinbarung. 

Hintergrund der geplanten Einführung einer EU-Digitalabgabe ist das Bestreben 

der EU, eine eigene Steuer (sog. EU-Eigenmittel) einzuführen, um die aufge-

nommenen Schulden zur Finanzierung des Next Generation EU Programms zu-

rückzuführen. Dieses ist ein Konjunkturpaket der EU, das im Zuge der COVID-

19-Pandemie 2020 verabschiedet wurde. Der Fonds hat einen Umfang von 750 

Mrd. Euro, die bis spätestens 2058 zurückgezahlt werden müssen. 

Abschließend wird die Kommission in dem Brief aufgefordert, an den Plänen zur 

Einführung einer Digitalabgabe festzuhalten sowie Vorschläge zu unterbreiten, 

wie Teile des durch Säule 1 und 2 generierten Steueraufkommens als Eigenmittel 

dem EU-Haushalt zugeführt werden können. Letzterer Vorschlag ist neu und 

dürfte auf wenig Gegenliebe bei den meisten EU-Mitgliedstaaten stoßen. 

 

BMF: Anwendungsfragen zur Verlängerung der Steuererklärungsfristen und 

der zinsfreien Karenzzeiten für den Besteuerungszeitraum 2020  

Die Erklärungsfristen in beratenen Fällen und die zinsfreien Karenzzeiten waren 

für den Besteuerungszeitraum 2019 bereits mit Gesetz vom 15.02.2021 um 

sechs bzw. fünf Monate verlängert worden (vgl. hierzu BMF-Schreiben vom 

15.04.2021 und TAX WEEKLY # 14/2021). 

Angesichts der weiterhin andauernden, durch die Corona-Pandemie verursach-

ten Ausnahmesituation hat der Gesetzgeber dann mit dem ATAD-

Umsetzungsgesetz vom 25.06.2021 Erklärungsfristen in beratenen wie in nicht 

beratenen Fällen (§ 149 Abs. 2 und 3 AO) sowie die zinsfreien Karenzzeiten 

(§ 233a Abs. 2 Satz 1 und 2 AO) für den Besteuerungszeitraum 2020 um drei 

Monate verlängert (Art. 97 § 36 Abs. 3 EGAO).  
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Mit BMF-Schreiben vom 20.07.2021 sollen nun sich hieraus ergebende Anwen-

dungsfragen beantworten werden. 

 

BZSt: Neufassung des Merkblattes für EU-/EWR-Versicherer für die Versi-

cherungsteuer und die Feuerschutzsteuer 

Mit BMF-Schreiben vom 20.07.2021 wurde die Neufassung des Merkblattes des 

BZSt für EU-/EWR-Versicherer für die Versicherungsteuer und die Feuerschutz-

steuer bekannt gegeben. Die Neufassung des Merkblattes, die dem BMF-

Schreiben als Anlage beigefügt ist, geht im Wesentlichen zurück auf Änderungen 

des Versicherungsteuergesetzes durch Art. 1 des sog. Versicherungsteuermo-

dernisierungsgesetzes, welches im Dezember 2020 in Kraft getreten war (vgl. 

TAX WEEKLY # 40/2020).  

Das neue Merkblatt ersetzt das bisher geltende und richtet sich an alle Versiche-

rer, die im Gebiet der EU/EWR-Mitgliedstaaten tätig sind. Es soll einen Überblick 

über das deutsche Besteuerungsverfahren bei der Versicherungsteuer und der 

Feuerschutzsteuer geben. 

Insbesondere enthält es erstmals einen graphischen Überblick über die Kriterien 

zur Bestimmung der Steuerbarkeit in Deutschland bei Versicherungen, die Risi-

ken innerhalb und außerhalb von Deutschland zeichnen, sowie zu den besonde-

ren Regelungen bei der Versicherung für fremde Rechnungen (sog. Gruppenver-

sicherungen). 

Zudem sind Hinweise zu den Steuersätzen, der Rechnungsstellung, den Auf-

zeichnungs- und Aufbewahrungspflichten sowie zur Abgabe und Zahlung der 

Steuer enthalten. 

 

Bundesländer: Katastrophenerlasse im Zusammenhang mit den Unwetter-

ereignissen im Juli 2021 

Als Reaktion auf die Unwetterereignisse haben die Bundesländer Bayern, Nord-

rhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz Katastrophenerlasse veröffentlicht. Gegenstand 

der Erlasse sind u.a. steuerliche Maßnahmen zur Vermeidung unbilliger Härten 

bei Betroffenen. Die Länder äußern sich darin auch zu Spendenerleichterungen. 

 

BFH: Veräußerung einer zu Wohnzwecken genutzten Eigentumswohnung 

mit einem häuslichen Arbeitszimmer 

Der BFH hatte im Urteil vom 01.03.2021 (IX R 27/19) zu entscheiden, ob die Ver-

äußerung einer zu eigenen Wohnzwecken genutzten Eigentumswohnung inner-

halb der zehnjährigen Haltefrist auch insoweit gemäß § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 

Satz 3 EStG von der Besteuerung ausgenommen ist, als der Veräußerungsge-

winn auf ein zur Erzielung von Überschusseinkünften genutztes häusliches Ar-

beitszimmer entfällt. 
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Im Streitfall veräußerte die Klägerin, eine Lehrerin, im Jahre 2017 ihre selbstbe-

wohnte im Jahr 2012 erworbene Eigentumswohnung. In der Eigentumswohnung 

befand sich ein häusliches Arbeitszimmer. Die hierfür angefallenen Werbungs-

kosten wurden jeweils mit dem Höchstbetrag i.H.v. 1.250 € vom Finanzamt aner-

kannt.  

Das Finanzamt ging gemäß BMF-Schreiben vom 05.10.2000 (BStBl I 2000, 

1383, Rz. 21) davon aus, dass der aus der Veräußerung resultierende, anteilig 

auf die Grundfläche des häuslichen Arbeitszimmers entfallende Gewinn aus pri-

vaten Veräußerungsgeschäften zu versteuern ist. Demgegenüber vertrat das Fi-

nanzgericht die Auffassung, dass sich aus der Veräußerung der Eigentumswoh-

nung keine steuerpflichtigen Einkünfte ergeben. Die Veräußerungsgewinnbe-

steuerung nach § 23 Abs. 1 EStG stelle darauf ab, dass ein einzeln veräußerba-

res "Wirtschaftsgut" veräußert werde. Nur die Eigentumswohnung als solche, 

nicht hingegen das häusliche Arbeitszimmer erfülle den Begriff des Wirtschafts-

guts, da das Arbeitszimmer nicht losgelöst von der Eigentumswohnung veräu-

ßerbar sei. 

Im nunmehr ergangenen Urteil des BFH hat der erkennende Senat die Entschei-

dung der Vorinstanz zwar nicht mit der dort vertretenen Begründung, jedoch im 

Ergebnis bestätigt, dass das für die Erzielung von Überschusseinkünften genutz-

te häusliche Arbeitszimmer der Klägerin nach § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 3 

EStG von der Besteuerung ausgenommen ist. Das BMF war dem Verfahren bei-

getreten. 

Das in dieser Regelung zu erfüllende Tatbestandsmerkmal "Nutzung zu eigenen 

Wohnzwecken" setze voraus, dass eine Immobilie zum Bewohnen geeignet sei 

und vom Steuerpflichtigen bewohnt werde. Zugleich umschreibe es einen durch 

eine auf Dauer angelegte Häuslichkeit, die Eigengestaltung der Haushaltsführung 

und des häuslichen Wirkungskreises gekennzeichneten Lebenssachverhalt.  

Nach der Rechtsprechung sei der Typusbegriff des häuslichen Arbeitszimmers 

dahingehend zu verstehen, dass ein solches bereits dann vorliege, wenn der je-

weilige Raum nahezu ausschließlich für betriebliche oder berufliche Zwecke ge-

nutzt werde. Mithin verbleibe somit schon nach dem Typusbegriff des häuslichen 

Arbeitszimmers regelmäßig eine jedenfalls geringfügige Nutzung zu eigenen 

Wohnzwecken. Dieser Umstand führe zur Anwendbarkeit der Regelung des § 23 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 3 EStG, weil dort keine Bagatellgrenze hinsichtlich des 

Umfangs der Nutzung zu eigenen Wohnzwecken normiert sei.  

Darüber hinaus würden weder die Gesetzesbegründung noch der Gesetzes-

zweck Anhaltspunkte dafür liefern, dass der Gesetzgeber ein häusliches Arbeits-

zimmer von der Begünstigung hätte ausnehmen wollen. 

Da der BFH in diesem Urteil entgegen der im o.g. BMF-Schreiben vom 

05.10.2000 vertretenen Auffassung entschieden hat, bleibt abzuwarten, wie die 

Finanzverwaltung auf diese Rechtsprechung reagiert. Im Falle der Veröffentli-

chung des Urteils im BStBl. müsste folgerichtig die Rz. 21 des o.g. BMF-

Schreibens geändert werden. Unabhängig davon sollte in entsprechend gelager-
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ten Fällen unter Berufung auf dieses BFH-Urteil Einspruch bzw. Klage eingelegt 

werden. 

 

BFH: Geschäftsveräußerung bei vorheriger Untervermietung 

In seinem Urteil vom 24.02.2021 (XI R 8/19) hat der BFH die Voraussetzungen 

einer nichtsteuerbaren Geschäftsveräußerung präzisiert. Streitgegenständlich 

war die Frage, ob eine nichtsteuerbare Geschäftsveräußerung vorliegen könne, 

soweit der Erwerber das zunächst vom Veräußerer gepachtete und untervermie-

tete Grundstück nach dem Erwerb weiterhin teilweise vermietet. 

Der Kläger erwarb ein mit Lagerhallen und einem Sozialgebäude bebautes 

Grundstück von der A-GmbH. Dieses hatte er zuvor bereits von der A-GmbH ge-

pachtet und dort auch seinen Betriebssitz angesiedelt. Vom Kläger nicht genutzte 

Grundstücksteile wurden von ihm untervermietet. Der Kläger beurteilte den Er-

werb des Grundstücks vollumfänglich als nicht umsatzsteuerbare Geschäftsver-

äußerung i.S. des § 1 Abs. 1a UStG: Das gesamte Grundstück sei vor dem Er-

werb an ihn verpachtet gewesen und diese Vermietungs- und Verpachtungstätig-

keit der A-GmbH habe er nach dem Grundstückserwerb mit anderen Mietern 

fortgeführt. Das Finanzamt ging davon aus, dass im Streitfall lediglich ein Grund-

stück übertragen worden sei und die Lieferung eines Grundstücks ohne Über-

gang eines Miet- oder Pachtvertrags nicht zu einer Geschäftsveräußerung i.S. 

des § 1 Abs. 1a UStG führe. Das Finanzgericht wies die Klage ab, da es davon 

ausging der Kläger habe nach dem Erwerb des Grundstücks vielmehr seine ei-

gene, bereits zuvor als Untervermieter ausgeübte, unternehmerische Tätigkeit 

fortgeführt.  

Der BFH unterscheidet in seinem Urteil zwei Sachverhaltselemente. Hinsichtlich 

der ursprünglich an den Kläger verpachteten Grundstücksteile, die dieser nach 

dem Erwerb für eigene betriebliche Zwecke nutzt, scheide eine Geschäftsveräu-

ßerung aus; aufgrund der „Eigennutzung“ komme es nicht zur Fortführung der ur-

sprünglichen Vermietungstätigkeit der A-GmbH. 

Im Hinblick auf die vom Kläger gepachteten und schon zuvor untervermieteten 

Teile liegen die Voraussetzungen einer Geschäftsveräußerung hingegen vor. Die 

Grundstücksteile selbst können als Teilvermögen im Sinne des § 1 Abs. 1a UStG 

angesehen werden, denn dieser Begriff des Unionsrechts setze nicht voraus, 

dass die vermieteten Grundstücksteile zivilrechtlich selbständige Wirtschaftsgüter 

darstellen. 

Grundsätzlich führe die Übertragung eines vermieteten oder verpachteten 

Grundstücks zu einer Geschäftsveräußerung nach § 1 Abs. 1a UStG, da durch 

den mit dem Grundstückserwerb verbundenen Eintritt in die Miet- oder Pachtver-

trag ein Vermietungs- oder Verpachtungsunternehmen übernommen wird. Das 

Finanzgericht habe insoweit unzutreffend darauf abgestellt, dass der Kläger aber 

eben gerade nicht in solche Miet-/Pachtverhältnisse der A-GmbH eintritt: Sein 

Pachtverhältnis ist durch Konfusion erloschen und die Untermietverhältnisse be-

stehen mit dem Kläger als Untervermieter. Ausweislich der BFH-Rechtsprechung 

sei jedoch eine solche Übernahme von Miet-/Pachtverträgen nicht in jedem Fall 
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zwingend erforderlich. Tatbestandlich erfordere eine Geschäftsveräußerung die 

Fortführung der Vermietungstätigkeit, hingegen aber nicht den Fortbestand eines 

konkreten Mietverhältnisses; die bisherige Tätigkeit des Veräußerers und die Tä-

tigkeit des Erwerbers müssen sich nur hinreichend ähneln und nicht völlig iden-

tisch sein. Auch der Wechsel der Rechtsposition des Klägers vom Pächter zum 

Eigentümer führe im Vergleich zur der bisherigen Vermietungstätigkeit der A-

GmbH (Kläger als Mieter/Pächter) lediglich zu einem Mieterwechsel (nunmehr 

Dritte als Mieter). Sofern die Vermietungstätigkeit jedoch unverändert fortgeführt 

werde, sei nach Auffassung des BFH bspw. ein Mieterwechsel im Zusammen-

hang mit der Veräußerung unschädlich. Unter diesen Voraussetzungen bejaht 

der BFH das Vorliegen einer nichtsteuerbaren Geschäftsveräußerung im Sinne 

des § 1 Abs. 1a UStG. 
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Urteile und Schlussanträge des EuGH bis zum 16.07.2021 

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

C-241/20 15.07.2021 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Freizügigkeit der Arbeitnehmer – Freier Kapitalverkehr 
– Einkommensteuer – Regelung zur Vermeidung der Doppelbesteuerung – In einem 
anderen Mitgliedstaat als dem Wohnsitzmitgliedstaat bezogene Einkünfte – Berech-
nungsmodalitäten für die Steuerbefreiung im Wohnsitzmitgliedstaat – Verlust eines Teils 
bestimmter Steuervergünstigungen 

T-648/19 14.07.2021 

State aid – Aid implemented by the Netherlands in favour of Nike – Tax rulings – Deci-
sion to initiate the formal investigation procedure – Arm’s length principle – Advantage – 
Selective nature – Equal treatment – Good administration – Inadequate preliminary 
examination – Serious difficulties – Obligation to state reasons 

 

Alle am 22.07.2021 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

III R 30/20 14.04.2021 
Kein Abzug von Kinderbetreuungskosten in Höhe steuerfrei gezahlter Arbeitge-
berzuschüsse 

V R 35/18 24.03.2021 Gemeinnützigkeit eines englischen Colleges 

IX R 27/19 01.03.2021 
Private Veräußerungsgeschäfte - Keine Besteuerung des auf das häusliche Ar-
beitszimmer entfallenden Veräußerungsgewinns 

XI R 8/19 24.02.2021 
Geschäftsveräußerung bei Erwerb eines vom Veräußerer zunächst gepachteten 
und teilweise untervermieteten Grundstücks 

II R 22/19 23.02.2021 Grunderwerbsteuer bei treuhänderischem Erwerb 

 

Alle bis zum 23.07.2021 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort  

IV A 3 - S 
0261/20/10001 :014 

20.07.2021 

Anwendungsfragen zur Verlängerung der Steuererklärungsfristen und der 

zinsfreien Karenzzeiten durch das Gesetz vom 25. Juni 2021 (BGBl. I S. 

2035) 

III C 4 - S 
6356/21/10001 :001  

20.07.2021 
Versicherungsteuer und Feuerschutzsteuer;  

Merkblatt für EU-/EWR-Versicherer 

III C 3 - S 
7492/19/10001 :003 

16.07.2021 

Umsatzsteuervergünstigungen auf Grund des Zusatzabkommens zum 

NATO Truppenstatut; Änderung der Liste der amtlichen Beschaffungsstel-

len der britischen Streitkräfte 

 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=244194&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1861103
https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=de&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=T-648%252F19&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=de&avg=&cid=4393577
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110134/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110135/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110136/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110137/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110133/
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2021-07-20-anwendungsfragen-zur-verlaengerung-der-steuererklaerungsfrist-und-der-zinsfreien-karenzzeit.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2021-07-20-anwendungsfragen-zur-verlaengerung-der-steuererklaerungsfrist-und-der-zinsfreien-karenzzeit.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Versicherung_Feuerschutzsteuer/2021-07-20-merkblatt-fuer-EU-EWR-versicherer.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Versicherung_Feuerschutzsteuer/2021-07-20-merkblatt-fuer-EU-EWR-versicherer.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2021-07-16-aenderung-der-liste-der-amtliche-beschaffungsstellen-der-britischen-streitkraefte.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2021-07-16-aenderung-der-liste-der-amtliche-beschaffungsstellen-der-britischen-streitkraefte.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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BETREFF Anwendungsfragen zur Verlängerung der Steuererklärungsfristen und der zinsfreien 
Karenzzeiten durch das Gesetz vom 25. Juni 2021 (BGBl. I S. 2035) 


GZ IV A 3 - S 0261/20/10001 :014 
DOK 2021/0813579 


(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Angesichts der weiterhin andauernden, durch die Corona-Pandemie verursachten Ausnahme-
situation hat der Gesetzgeber mit dem ATAD-Umsetzungsgesetz vom 25. Juni 2021 (BGBl. I 
S. 2035) die Erklärungsfristen in beratenen wie in nicht beratenen Fällen (§ 149 Absatz 2 
und 3 AO) sowie die zinsfreien Karenzzeiten (§ 233a Absatz 2 Satz 1 und 2 AO) für den 
Besteuerungszeitraum 2020 um drei Monate verlängert (Artikel 97 § 36 Absatz 3 EGAO). 


Die Erklärungsfristen in beratenen Fällen und die zinsfreien Karenzzeiten waren für den 
Besteuerungszeitraum 2019 bereits mit Gesetz vom 15. Februar 2021 (BGBl. I S. 237) um 
sechs bzw. fünf Monate verlängert worden (siehe hierzu das BMF-Schreiben vom 
15. April 2021, BStBl I S. 615).  


Nach Erörterung mit den obersten Finanzbehörden der Länder gilt Folgendes: 


I.  Verlängerung der Erklärungsfristen für den Besteuerungszeitraum 2020  


1. Nicht beratene  Fälle (§ 149 Absatz 2 AO)  


www.bundesfinanzministerium.de 
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Steuer- und Feststellungserklärungen, die sich auf ein Kalenderjahr oder auf einen gesetzlich 
bestimmten Zeitpunkt beziehen und nicht von einer Person, einer Gesellschaft, einem 
Verband, einer Vereinigung, einer Behörde oder einer Körperschaft im Sinne der §§ 3 und 4 
StBerG erstellt werden (nicht beratene Fälle), sind - vorbehaltlich anderweitiger abweichender 
gesetzlicher Bestimmungen - grundsätzlich spätestens sieben Monate nach Ablauf des 
Kalenderjahres oder sieben Monate nach dem gesetzlich bestimmten Zeitpunkt abzugeben 
(§ 149 Absatz 2 Satz 1 AO). 
 
Bei nicht beratenen Steuerpflichtigen, die den Gewinn aus Land- und Forstwirtschaft nach 
einem abweichenden Wirtschaftsjahr ermitteln, endet die Erklärungsfrist für Steuer- und 
Feststellungserklärungen, in denen der Gewinn aus Land- und Forstwirtschaft selbst ermittelt 
wird, grundsätzlich nicht vor Ablauf des siebten Monats, der auf den Schluss des in dem 
Kalenderjahr begonnenen Wirtschaftsjahres folgt (§ 149 Absatz 2 Satz 2 AO).  
 
Nach Artikel 97 § 36 Absatz 3 Nummer 3 und 4 EGAO tritt in den vorgenannten Fällen für 
den Besteuerungszeitraum 2020  


− in den Fällen des § 149 Absatz 2 Satz 1 AO (vgl. Rn. 1) an die Stelle des 31. Juli 2021 
unter Berücksichtigung des § 108 Absatz 3 AO der 1. November 2021 (soweit dies in 
dem Land, zu dem das Finanzamt gehört, ein gesetzlicher Feiertag ist: der 
2. November 2021) und 


− in den Fällen des § 149 Absatz 2 Satz 2 AO (vgl. Rn. 2) z. B. an die Stelle des 
31. Januar 2022 (vgl. § 4a Absatz 1 Nummer 1 Satz 2 EStG) unter Berücksichtigung 
des § 108 Absatz 3 AO der 2. Mai 2022. 


 
Diese gesetzlichen Fristverlängerungen sind von Amts wegen zu beachten, ein Antrag des 
Steuerpflichtigen ist dazu nicht erforderlich. 
 
Die Möglichkeit, Fristverlängerung zu beantragen bzw. zu gewähren (vgl. § 109 
Absatz 1 AO) bleibt hiervon unberührt. 
 
2. Beratene Fälle (§ 149 Absatz 3 AO)  
 
Sofern Personen, Gesellschaften, Verbände, Vereinigungen, Behörden oder Körperschaften 
i. S. d. §§ 3 und 4 StBerG mit der Erstellung der in § 149 Absatz 3 AO genannten 
Erklärungen beauftragt sind (beratene Fälle), sind diese Steuer- und Feststellungserklärungen 
- vorbehaltlich einer Vorabanforderung nach § 149 Absatz 4 AO; vgl. Rn. 9 - grundsätzlich 
spätestens bis zum letzten Tag des Monats Februar, in den Fällen des § 149 Absatz 2 
Satz 2 AO (vgl. Rn. 2) grundsätzlich bis zum 31. Juli des zweiten auf den Besteuerungs-
zeitraum folgenden Kalenderjahres abzugeben.  
 
 
 


1 


2 


3 


4 


5 
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Besteuerungszeitraum 2020  
− an die Stelle des letzten Tages des Monats Februar 2022 der 31. Mai 2022 und  
− an die Stelle des 31. Juli 2022 der 31. Oktober 2022 (soweit dies in dem Land, zu dem 


das Finanzamt gehört, ein gesetzlicher Feiertag ist: der 1. November 2022).  
 
Diese gesetzlichen Fristverlängerungen sind von Amts wegen zu beachten, ein Antrag des 
Steuerpflichtigen oder des mit der Erstellung der Erklärung Beauftragten i. S. d. §§ 3 
und 4 StBerG ist dazu nicht erforderlich.  
 
Vorzeitige Anforderungen von Steuer- und Feststellungserklärungen nach § 149 Absatz 4 AO 
bleiben von dieser Fristverlängerung unberührt (vgl. hierzu auch Abschnitt II). 
 
Eine Verlängerung der (gesetzlich verlängerten) Erklärungsfristen für den Besteuerungs-
zeitraum 2020 durch das Finanzamt über den 31. Mai 2022 bzw. 31. Oktober 20221 hinaus ist 
nur unter den Voraussetzungen des § 109 Absatz 2 AO i. V. m. Artikel 97 § 36 Absatz 3 
Nummer 1 und 2 EGAO möglich.  
 
Die Fristen zur Einreichung von Steuer- und Feststellungserklärungen in beratenen Fällen 
können daher nur dann über den 31. Mai 2022 bzw. 31. Oktober 20222 hinaus verlängert 
werden, wenn der Steuerpflichtige und sein Vertreter oder Erfüllungsgehilfe nachweislich 
ohne Verschulden verhindert sind oder waren, die Erklärungsfrist einzuhalten. Bei der 
Entscheidung über einen diesbezüglichen Antrag auf Fristverlängerung sind die von der 
Rechtsprechung zum Vorliegen einer „unverschuldeten Verhinderung“ entwickelten 
Grundsätze zu beachten. Die Arbeitsüberlastung eines Angehörigen der steuerberatenden 
Berufe kann daher für sich allein nur in besonders gelagerten Ausnahmefällen eine 
Fristverlängerung durch das Finanzamt über den 31. Mai 2022 bzw. 31. Oktober 20223 hinaus 
rechtfertigen.  
 
II.  Vorzeitige Anforderung von Erklärungen (§ 149 Absatz 4 AO) 
 
Das Finanzamt kann in Fällen, in denen Steuer- und Feststellungserklärungen i. S. d. § 149 
Absatz 3 AO durch Angehörige der steuerberatenden Berufe erstellt werden, unter den 
Voraussetzungen des § 149 Absatz 4 AO eine vorzeitige Abgabe der Steuer- und 
Feststellungserklärung vor dem letzten Tag des Monats Februar, in den Fällen des § 149 
Absatz 2 Satz 2 AO (Land- und Forstwirte mit abweichendem Wirtschaftsjahr) vor dem zum 
31. Juli des zweiten auf den Besteuerungszeitraum folgenden Kalenderjahres anordnen 
(sog. Vorabanforderung).  
 


                                                 
1 Soweit dies in dem Land, zu dem das Finanzamt gehört, ein gesetzlicher Feiertag ist: 1. November 2022. 
2 Soweit dies in dem Land, zu dem das Finanzamt gehört, ein gesetzlicher Feiertag ist: 1. November 2022. 
3 Soweit dies in dem Land, zu dem das Finanzamt gehört, ein gesetzlicher Feiertag ist: 1. November 2022. 
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zeitraum 2020 können nach Artikel 97 § 36 Absatz 3 Nummer 6 und 7 EGAO abweichend 
hiervon auch für nach dem 28. Februar 2022 und vor dem 31. Mai 2022 bzw. in den Fällen 
des § 149 Absatz 2 Satz 2 AO für nach dem 31. Juli 2022 und vor dem 31. Oktober 20224 
liegende Zeitpunkte vorzeitig angefordert werden.  
 
III.  Festsetzung von Verspätungszuschlägen (§ 152 AO) 
 
Gegen denjenigen, der seiner Verpflichtung zur Abgabe einer Steuer- oder Feststellungs-
erklärung nicht oder nicht fristgemäß nachkommt, kann ein Verspätungszuschlag festgesetzt 
werden (§ 152 Absatz 1 AO). Unter den Voraussetzungen des § 152 Absatz 2 AO steht die 
Festsetzung des Verspätungszuschlags nicht mehr im Ermessen des Finanzamts, sondern ist 
gesetzlich vorgeschrieben. Dies gilt gleichermaßen für beratene wie für nicht beratene Fälle. 
 
Wurde die Steuer- oder Feststellungserklärung für den Besteuerungszeitraum 2020 zwar nach 
Ablauf der (gesetzlich und ggf. auch durch das Finanzamt nach § 109 AO verlängerten) 
Erklärungsfrist und damit verspätet, aber vor Ablauf von 17 Monaten nach Ablauf des 
Kalenderjahres oder vor Ablauf von 17 Monaten nach dem Besteuerungszeitpunkt (bzw. in 
den Fällen des § 149 Absatz 2 Satz 2 AO vor Ablauf von 22 Monaten nach Ablauf des 
Kalenderjahres oder vor Ablauf von 22 Monaten nach dem Besteuerungszeitpunkt) 
abgegeben, kann das Finanzamt nach § 152 Absatz 1 AO einen Verspätungszuschlag fest-
setzen (Ermessensentscheidung).  
 
Das Finanzamt ist hingegen zur Festsetzung eines Verspätungszuschlags gesetzlich 
verpflichtet, wenn die Steuer- oder Feststellungserklärung für den Besteuerungszeitraum 2020 
nicht binnen 17 Monaten nach Ablauf des Kalenderjahres bzw. nicht binnen 17 Monaten nach 
dem Besteuerungszeitpunkt (bzw. in den Fällen des § 149 Absatz 2 Satz 2 AO nicht binnen 
22 Monaten nach Ablauf des Kalenderjahres oder nicht binnen 22 Monaten nach dem 
Besteuerungszeitpunkt) abgegeben wurde. Nach § 152 Absatz 2 Nummer 1 oder 2 AO 
i. V. m. Artikel 97 § 36 Absatz 3 Nummer 8 und 9 EGAO ist in diesem Fall ein Verspätungs-
zuschlag festzusetzen (gebundene Entscheidung).  
 
Die Entscheidung über die Festsetzung eines Verspätungszuschlags steht in den in Rn. 16 
genannten Fällen gemäß § 152 Absatz 3 AO nur in folgenden Fällen im Ermessen des 
Finanzamts:  


− die Finanzbehörde hat die Frist für die Abgabe der Steuererklärung nach § 109 AO 
(ggf. rückwirkend) verlängert, die Erklärung wurde aber nach Ablauf der hiernach 
verlängerten Frist abgegeben, 


− die Steuer wurde auf null Euro oder auf einen negativen Betrag festgesetzt oder 
− die festgesetzte Steuer übersteigt nicht die Summe der festgesetzten Vorauszahlungen 


und der anzurechnenden Steuerabzugsbeträge. 
                                                 
4 Soweit dies in dem Land, zu dem das Finanzamt gehört, ein gesetzlicher Feiertag ist: 1. November 2022. 
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IV. Verlängerung der zinsfreien Karenzzeiten für den Besteuerungszeitraum 2020 
(§ 233a Absatz 2 Satz 1 und 2 AO) 


 
Der Zinslauf der Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen nach 
§ 233a AO („Vollverzinsung“) beginnt nach § 233a Absatz 2 Satz 1 AO allgemein 15 Monate 
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Steuer entstanden ist (allgemeiner Zinslauf).  
 
Für die Einkommen- und Körperschaftsteuer beginnt der Zinslauf nach § 233a Absatz 2 
Satz 2 AO regulär erst 23 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Steuer 
entstanden ist, wenn die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft bei der erstmaligen Steuer-
festsetzung die anderen Einkünfte überwiegen (besonderer Zinslauf). 
 
Für den Besteuerungszeitraum 2020 beginnt nach Artikel 97 § 36 Absatz 3 Nummer 10 
und 11 EGAO 


− der allgemeine Zinslauf (vgl. Rn. 18) erst am 1. Juli 2022 und  
− der besondere Zinslauf (vgl. Rn. 19) erst am 1. März 2023.  


 
Die gesetzliche Verlängerung der Karenzzeiten (vgl. Rn. 20) gilt gleichermaßen für 
Nachzahlungs- wie für Erstattungszinsen. Sie gilt auch unabhängig davon, ob eine Steuer-
erklärungspflicht besteht und ob es sich um einen beratenen oder nicht beratenen Fall handelt. 
 
 
Im Auftrag 
 
 
Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 
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POSTANSCHRIFT Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin 


Nur per E-Mail 


Bundeszentralamt für Steuern 


Referate St II 1 
Bp III 9 


nachrichtlich: 


Bundesrechnungshof 
Adenauerallee 81 
53113 Bonn 


HAUSANSCHRIFT Wilhelmstraße 97 
10117 Berlin 


TEL +49 (0) 30 18 682-0 


E-MAIL poststelle@bmf.bund.de 
DATUM 20. Juli 2021 


BETREFF Versicherungsteuer und Feuerschutzsteuer; 
Merkblatt für EU-/EWR-Versicherer 


ANLAGEN 1 
GZ III C 4 - S 6356/21/10001 :001 


DOK 2021/0825070 
(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Hiermit wird die Neufassung des Merkblattes für EU-/EWR-Versicherer für die 
Versicherungsteuer und die Feuerschutzsteuer bekannt gegeben. Die Neufassung geht im 
Wesentlichen zurück auf Änderungen des Versicherungsteuergesetzes durch Artikel 1 des 
Gesetzes zur Modernisierung des Versicherungsteuerrechts und zur Änderung 
dienstrechtlicher Vorschriften vom 3. Dezember 2020 (BGBl. I S. 2659). 


Das BMF-Schreiben vom 15. Mai 2014 - IV D 5 - S 6532/07/10001 :001 - BStBl I 2014 
S. 871 wird hiermit aufgehoben. 


Im Auftrag 
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 Stand: Juli 2021 


Information zur Versicherungsteuer und Feuerschutzsteuer 
für im Europäischen Wirtschaftsraum niedergelassene Versicherer 


 
 
 


I. Allgemeines 
 
Dieses Merkblatt richtet sich an alle Versicherer, die im Gebiet der Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union oder anderer Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum (EWR) niedergelassen sind.  
 
Es soll einen Überblick über das deutsche Besteuerungsverfahren bei der Versicherungsteuer 
und der Feuerschutzsteuer geben. 
 
 


 
© www.de.wikipedia.org 


Zum EWR gehören: 
 
• die EU-Mitgliedstaaten 


d. h. Belgien, Bulgarien, Dänemark, 
Deutschland, Estland, Finnland, 
Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, 
Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, 
Malta, Niederlande, Österreich, Polen, 
Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, 
Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, 
Zypern und 


 
• die Staaten der europäischen 


Freihandelszone (EFTA)  
d. h. Island, Liechtenstein und Norwegen; 
mit Ausnahme der Schweiz  


 
Hinweis: Alle im Vereinigten Königreich niedergelassenen Versicherer sind seit dem 
1. Januar 2021 Drittlandversicherer i. S. des § 1 Abs. 3 Versicherungsteuergesetz (VersStG) in 
Verbindung mit § 1 Abs. 2 Versicherungsteuer-Durchführungsverordnung (VersStDV).  
 
 
Grundlagen für die Erhebung der Versicherungsteuer und Feuerschutzsteuer in Deutschland 
sind das VersStG in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. April 2021 (BGBl. I S. 874), die 
VersStDV in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. April 2021 (BGBl. I S. 938) und das 
Feuerschutzsteuergesetz (FeuerschStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
10. Januar 1996 (BGBl. I S. 18), zuletzt geändert durch Artikel 12 des Gesetzes vom 25. Juni 2021 
(BGBl. I S. 2056).  
 
 
  



http://www.gesetze-im-internet.de/versstg/index.html#BJNR004000922BJNE000103301

http://www.gesetze-im-internet.de/feuerschstg_1979/index.html#BJNR023530979BJNE001601140
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II. Zuständigkeit 
 
Das Bundeszentralamt für Steuern (siehe unten IX. Fragen und Kontakt) ist die bundesweit 
zuständige Finanzbehörde für die Verwaltung der Versicherungsteuer und der 
Feuerschutzsteuer (§ 5 Abs. 1 Nr. 25 Finanzverwaltungsgesetz in Verbindung mit § 7a VersStG 
und § 10 FeuerschStG).  
 
 
 


III. Steuerbarkeit 
 
Der Steuer unterliegt die Zahlung des Versicherungsentgelts auf Grund eines durch Vertrag 
oder auf sonstige Weise entstandenen Versicherungsverhältnisses (§ 1 Abs. 1 VersStG).  
 
Im Hinblick auf die im nationalen Steuerrecht zu beachtenden Vorgaben des Richtlinienrechts 
unterscheidet § 1 VersStG zwischen Versicherungsverhältnissen mit EWR-Versicherern 
(§ 1 Abs. 2 VersStG i. V. m. § 1 Abs. 1 VersStDV) und solchen mit Drittlandversicherern 
(§ 1 Abs. 3 VersStG i. V. m. § 1 Abs. 2 VersStDV). 
 
Bei der Versicherung der in den drei Sondertatbeständen des 
§ 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 bis 3 VersStG bezeichneten Risiken ist die Belegenheit des Risikos 
unabhängig vom Wohnsitz/Sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt des Versicherungsnehmers 
danach zu bestimmen, in welchem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder anderen 
Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum sich die versicherten 
Sachen i. S. der Nr. 1 befinden, die in Nr. 2 genannten Fahrzeuge registriert sind und die in Nr. 3 
für den Vertragsabschluss notwendige Rechtshandlung des Versicherungsnehmers 
vorgenommen wird. Werden diese Sachverhalte in einem EWR-Staat verwirklicht, ist das 
versicherte Risiko dort belegen und das Besteuerungsrecht steht diesem Staat zu. 
Dementsprechend unterliegen Sachverhalte mit Risiken der Sondertatbestände, die im EWR 
belegen sind, der deutschen Versicherungsteuer, wenn die in 
§ 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 bis 3 VersStG geregelten Sachverhalte im Geltungsbereich des VersStG 
verwirklicht werden.  
 
Bei Verwirklichung der in den Sondertatbeständen beschriebenen Sachverhalte außerhalb des 
EWR sowie bei der Versicherung einer in einem Drittland belegenen Betriebsstätte oder 
sonstigen Einrichtung einer nicht natürlichen Person steht kein vorrangiges Besteuerungsrecht 
eines anderen EWR-Staates in Rede, § 1 Abs. 2 Satz 2 2. Halbsatz VersStG. Daher unterliegen 
derartige Versicherungen nach § 1 Abs. 2 Satz 2 1. Halbsatz VersStG der Versicherungsteuer, 
wenn der Versicherungsnehmer seinen Sitz/Wohnsitz in Deutschland hat.  
 
Die Versicherung anderer als der in Satz 1 genannten (Sonder-)Risiken ist in Deutschland nach 
§ 1 Abs. 2 Satz 3 VersStG ebenfalls unter der Voraussetzung steuerbar, dass der 
Versicherungsnehmer seinen Sitz/Wohnsitz in Deutschland hat. Bei nicht natürlichen Personen 
reicht es aus, dass sich das Unternehmen, die Betriebsstätten oder entsprechende Einrichtungen, 
auf die sich das Versicherungsverhältnis bezieht, im Geltungsbereich des VersStG befinden.   
Zu beachten ist, dass bei der Versicherung für fremde Rechnung gem. § 1 Abs. 5 VersStDV 
hinsichtlich der Ansässigkeit auf den materiellen Versicherungsnehmer, d.h. die Person, deren 
Risiko versichert ist, abzustellen ist.  
 
Das nachfolgende Schaubild soll für den Fall der Beteiligung eines EWR-Versicherers hinsichtlich 
der Steuerbarkeit in Deutschland einen Überblick über mögliche Sachverhalte geben. Im 
Hinblick auf weitere grundsätzliche Fragen zu § 1 VersStG wird auf das BMF-Schreiben vom 
4. März 2021 (BStBl. I 325) verwiesen: 
 



https://www.bzst.de/DE/Unternehmen/Versicherungen/VersicherungFeuerschutzsteuer/versicherungfeuerschutzsteuer_node.html;jsessionid=8AD78E887C8C696F5C6A209004BA6F15.live6832

http://www.gesetze-im-internet.de/fvg_1971/

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Versicherung_Feuerschutzsteuer/2021-03-04-Versicherungsteuerbarkeit.html

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Versicherung_Feuerschutzsteuer/2021-03-04-Versicherungsteuerbarkeit.html
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Seite 4 Die Feuerschutzsteuer wird neben der Versicherungsteuer erhoben. 


Der deutschen Feuerschutzsteuer unterliegen gemäß § 1 FeuerschStG alle gezahlten Entgelte
(ohne Versicherungsteuer, vgl. § 4 Abs. 3 FeuerschStG) für Feuerversicherungen einschließlich
Feuer-Betriebsunterbrechungsversicherungen, Wohngebäudeversicherungen oder 
Hausratversicherungen für versicherte Gegenstände, die sich bei Entgegennahme des Entgelts
im Geltungsbereich des Gesetzes befinden. 


IV. Steuersätze und Bemessungsgrundlagen 


Es gelten die nachfolgenden Steuersätze und Bemessungsgrundlagen (§§ 5, 6 VersStG und
§§ 3, 4 FeuerschStG): 


Art des Risikos Steuersatz 
Anteil am Versicherungsentgelt 


Versicherungsteuer Feuerschutzsteuer 


Feuerversicherung und
Feuerbetriebsunterbrechung 22% 60% 40% 


Wohngebäudeversicherung 19% 86% 14% 


Hausratversicherung 19% 85% 15% 


Private Unfallversicherung 19% 
100% 


-


- mit Prämienrückgewähr 3,80% 
Transportgüter 


19% 100% 
- im Inland 


- international befreit -


Seeschiffskaskoversicherung 3% 


100% 


Agrarische
Mehrgefahrenversicherung
(…) 


0,3 vom Tausend der 


Versicherungssumme
für jedes


Versicherungsjahr 
Allgefahrenversicherung ohne 
Feuerrisiken 19% 
(All Risk) 


Viehversicherung (ab einer
Versicherungssumme von
über 4.000 €) 


19% 


Regelsteuersatz 19% 100% -


z. B. Personenversicherungen
im Sinne des § 4 Abs. 1 Nr. 5 
VersStG* 


grundsätzlich befreit 


*Hinweis auf BMF-Schreiben vom 27. Januar 2021 (BStBl. I 187) 


Wird ein Steuersatz geändert, bestimmt sich  gemäß  § 10b  VersStG  bzw. § 13  FeuerschStG  der 
anzuwendende Steuersatz  danach, ob das Versicherungsentgelt vor oder nach  Inkrafttreten des 
neuen Steuersatzes fällig geworden ist.  Gleiches gilt  – vorbehaltlich abweichender Regelungen 
in § 12 VersStG - für  geänderte Steuerbefreiungsvorschriften.  
 
Ausnahmen von der Besteuerung  sind in  § 4  Abs. 1  VersStG  und § 3a  FeuerschStG  geregelt.  
  



https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Versicherung_Feuerschutzsteuer/2021-01-27-steuerbefreiung-von-personenversicherungen.html
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Nach § 5 Abs. 3 VersStG ist in der Rechnung über das Versicherungsentgelt der Steuerbetrag 
offen auszuweisen und der Steuersatz sowie die vom Bundeszentralamt für Steuern erteilte 
Versicherungsteuernummer, zu der die Steuer abgeführt wird, anzugeben. Bei steuerfreien 
Versicherungsentgelten ist die zu Grunde liegende Steuerbefreiungsvorschrift anzugeben. 
 
 
 


VI. Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten 
 
Alle Gesamtschuldner im Sinne des § 7 Abs. 8 Satz 1 VersStG, die nach der Abgabenordung (AO) 
oder anderen Gesetzen aufzeichnungspflichtig sind, haben zur Feststellung der Steuer und der 
Grundlagen ihrer Berechnung Aufzeichnungen zu führen (§ 10 Abs. 1 VersStG, 
§ 9 Abs. 1 FeuerschStG). Diese müssen alle Angaben enthalten, die für die Besteuerung von 
Bedeutung sind. Es gelten grundsätzlich die §§ 140 ff AO. Insbesondere sind die Aufzeichnungen 
und die dazugehörigen Unterlagen für die Dauer der Aufbewahrungsfrist (§ 147 Abs. 3 AO) 
geordnet (§ 147 Abs. 1 AO) aufzubewahren.  
 
Der außerhalb des Geltungsbereiches des VersStG niedergelassene Versicherer hat dem 
Bundeszentralamt für Steuern auf Anforderung ein vollständiges Verzeichnis der 
Versicherungsverhältnisse, die sich auf in Deutschland belegene Risiken beziehen, schriftlich zu 
übermitteln. Diese Aufzeichnungen müssen die in § 10 Abs. 1 Satz 2 VersStG aufgeführten 
Angaben enthalten (z. B. Name und Anschrift des Versicherungsnehmers, Nummer des 
Versicherungsscheins, Versicherungsentgelt, Steuerbetrag, Steuersatz, schriftliche 
Bevollmächtigung nach § 7 Abs. 4 und 5 VersStG). Vergleichbares gilt nach 
§ 9 Abs. 1 Satz 3 FeuerschStG für die Feuerschutzsteuer. 
 
 
 


VII. Abgabe der Steueranmeldung und Zahlung der Steuer 
 
Steuerschuldner der Versicherungsteuer ist der Versicherungsnehmer (§ 7 Abs. 1 VersStG). 
Besteht das Versicherungsverhältnis mit einem EWR-Versicherer, so ist dieser verpflichtet, die 
Steuer zu entrichten (§ 7 Abs. 2 VersStG). Er hat die Versicherungsteuer anzumelden und für 
Rechnung des Versicherungsnehmers an das Bundeszentralamt für Steuern abzuführen. 
Abweichendes gilt im Falle der Mitversicherung (§ 7 Abs. 4 VersStG) und der schriftlichen 
Übertragung der Steuerentrichtungspflicht an einen zur Entgegennahme des 
Versicherungsentgelts Bevollmächtigten (§ 7 Abs. 5 VersStG). Hat weder der Versicherer noch 
ein zur Entgegennahme des Versicherungsentgelts Bevollmächtigter seinen Wohnsitz bzw. Sitz 
im EWR, so hat der Versicherungsnehmer die Versicherungsteuer anzumelden und zu entrichten 
(§ 7 Abs. 6 VersStG).  
 
Bei der Feuerschutzsteuer ist der Versicherer der Steuerschuldner (§ 5 Abs. 1 FeuerschStG). 
Hier fallen Steuerschuldnerschaft, Steueranmelde- und Steuerentrichtungspflicht zusammen. 
 
Der Steuerentrichtungspflichtige hat die Anmeldung zur Versicherungsteuer und zur 
Feuerschutzsteuer mit der selbst berechneten Steuer innerhalb von 15 Tagen nach Ablauf eines 
jeden Anmeldungszeitraums beim Bundeszentralamt für Steuern abzugeben und die 
entstandene Steuer zu entrichten (§ 8 Abs. 1 VersStG, § 8 Abs. 1 FeuerschStG). 
Anmeldungszeitraum ist grundsätzlich der Kalendermonat. Überschreitet die Steuer im 
vorangegangenen Kalenderjahr einen bestimmten Steuerbetrag nicht, ist Anmeldungszeitraum 
das Kalendervierteljahr oder das Kalenderjahr (§ 8 Abs. 2 VersStG, § 8 Abs. 2 FeuerschStG).  
 







 
Seite 6 Die Anmeldungen sind auch abzugeben, wenn im Anmeldungszeitraum keine 


Versicherungsentgelte vereinnahmt/angefordert worden sind (sogenannte Null-Meldungen). 
 
Das Bundeszentralamt für Steuern kann auf Antrag gestatten, dass die Steuer nicht nach der 
Isteinnahme (Istversteuerung), sondern nach dem im Anmeldungszeitraum angeforderten 
Versicherungsentgelt (Sollversteuerung) berechnet wird (§ 5 Abs. 1 Satz 2 VersStG, 
§ 3 Abs. 3 FeuerschStG). 
 
Die entsprechenden Vordrucke für die Steueranmeldungen sind auf der Internetseite des 
Bundeszentralamtes für Steuern – auch in Englisch – abrufbar (siehe unten IX. Fragen und 
Kontakt).  
 
Nach § 7 VersStDV sind Werte in fremder Währung zur Berechnung der Steuer in Euro 
umzurechnen. Hierfür ist der Umsatzsteuer-Umrechnungskurs anzuwenden, den das 
Bundesministerium der Finanzen als Durchschnittskurs für die jeweilige Währung für 
denjenigen Monat öffentlich bekannt gibt, in dem das Versicherungsentgelt gezahlt oder bei 
Sollversteuerung fällig wird. Eine Umrechnung nach dem durch Bankmitteilung oder Kurszettel 
nachgewiesenen Tageskurs kann vom Bundeszentralamt für Steuern auf Antrag gestattet 
werden. 
 
Die Steuer ist fristgerecht auf das in den Vordrucken angegebene Konto des Bundeszentralamtes 
für Steuern zu entrichten. 
 
 
 


VIII. Elektronische Abgabeverpflichtung 
 
Ab dem 1. Januar 2022 ist die Versicherungsteueranmeldung grundsätzlich nach amtlich 
vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung an das Bundeszentralamt für 
Steuern zu übermitteln, § 8 Abs. 1, Abs. 3 in Verbindung mit § 12 Abs. 4 VersStG. 
 
Für die elektronische Übermittlung von Steueranmeldungen registrieren Sie sich bitte für das 
BZStOnline-Portal (BOP). Sie erhalten dann eine Zulassung, mit der Sie Ihre Versicherung- und 
Feuerschutzsteueranmeldung in elektronischer Form an das Bundeszentralamt für Steuern 
übermitteln können. Hierzu finden Sie weitere Informationen auf unserer Internetseite unter:  
 
www.bzst.de/VersSt 
  Elektronische Datenübermittlung 


 
 
 
  



https://www.bzst.de/DE/Unternehmen/Versicherungen/VersicherungFeuerschutzsteuer/versicherungfeuerschutzsteuer_node.html;jsessionid=8AD78E887C8C696F5C6A209004BA6F15.live6832#js-toc-entry5

https://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Themen/Steuern/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer_Umrechnungskurse/umsatzsteuer_umrechnungskurse.html

https://www.bzst.de/DE/Unternehmen/Versicherungen/VersicherungFeuerschutzsteuer/versicherungfeuerschutzsteuer_node.html;jsessionid=8AD78E887C8C696F5C6A209004BA6F15.live6832

https://www.bzst.de/DE/Unternehmen/Versicherungen/VersicherungFeuerschutzsteuer/versicherungfeuerschutzsteuer_node.html;jsessionid=8AD78E887C8C696F5C6A209004BA6F15.live6832





 
Seite 7 IX. Fragen und Kontakt 


 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt an das Bundeszentralamt für Steuern: 
 
Anschrift: Bundeszentralamt für Steuern 
 An der Küppe 1 
 53225 BONN 
 DEUTSCHLAND 
 
Telefon: +49 (0) 228 406 - 0 
Fax: +49 (0) 228 406 - 18 3100 
E-Mail: versicherungsteuer@bzst.bund.de 
 
Hinweis: Das Bundeszentralamt für Steuern darf E-Mails grundsätzlich nur verschlüsselt 
übermitteln. Ist eine Verschlüsselung nicht gewünscht, ist eine unverschlüsselte Kommunikation 
möglich, wenn eine schriftliche Einwilligung aller Betroffenen in die unverschlüsselte 
Kommunikation vorliegt. 
 
 
Unseren umfangreichen Internetauftritt inklusive Versicherung- und Feuerschutzsteuergesetz, 
Berechnungsbeispiele, FAQ, Vordrucke und Kontaktformulare finden Sie unter: 


 
www.bzst.de/VersSt 
 
 
Zusätzlich finden Sie die relevanten Vordrucke unter folgender Internetseite: 
 
www.formulare-bfinv.de 
 



mailto:versicherungssteuer@bzst.bund.de

https://www.bzst.de/SiteGlobals/Kontaktformulare/DE/Versicherungen/Versicherungsteuer/kontakt_node.html

https://www.bzst.de/DE/Unternehmen/Versicherungen/VersicherungFeuerschutzsteuer/versicherungfeuerschutzsteuer_node.html;jsessionid=8AD78E887C8C696F5C6A209004BA6F15.live6832

https://www.bzst.de/DE/Unternehmen/Versicherungen/VersicherungFeuerschutzsteuer/versicherungfeuerschutzsteuer_node.html;jsessionid=8AD78E887C8C696F5C6A209004BA6F15.live6832

http://www.formulare-bfinv.de/
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      37 – S 1915 - 14 19. Juli 2021 
 
 
Steuerliche Maßnahmen zur Berücksichtigung von Schäden in Bayern 
durch Unwetter mit Hochwasser Ende Juni und im Juli dieses Jahres 
 


 


Durch Unwetter Ende Juni und im Juli 2021 sind in weiten Teilen Bayerns 


(insbesondere im südlichen Oberbayern, aber auch in anderen Gebieten wie 


Niederbayern und im nördlichen Bayern) beträchtliche Schäden entstanden. 


Die Beseitigung dieser Schäden wird bei vielen Steuerpflichtigen zu erheb-


lichen finanziellen Belastungen führen. Es ist daher angezeigt, den Geschä-


digten durch steuerliche Maßnahmen zur Vermeidung unbilliger Härten ent-


gegenzukommen und auf die steuerlichen Hilfsmaßnahmen durch Presse-


veröffentlichungen, Aushang im Finanzamt oder in anderer geeigneter 


Weise hinzuweisen. 


 


1. Stundungs- und Vollstreckungsmaßnahmen sowie Anpassung der  


Vorauszahlungen 


 


1.1 Die nachweislich unmittelbar und nicht unerheblich betroffenen Steu-


erpflichtigen können bis zum 31. Oktober 2021 unter Darlegung ihrer 


Verhältnisse Anträge auf Stundung der bis zu diesem Zeitpunkt be-


reits fälligen oder fällig werdenden Steuern des Bundes und des Lan-
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des sowie Anträge auf Anpassung der Vorauszahlungen auf die Ein-


kommensteuer (Körperschaftsteuer) stellen. Die Stundungen sind 


längstens bis zum 31. Januar 2022 zu gewähren. Diese Anträge sind 


nicht deshalb abzulehnen, weil die Steuerpflichtigen die entstande-


nen Schäden wertmäßig nicht im Einzelnen nachweisen können. Bei 


der Nachprüfung der Voraussetzungen für Stundungen sind keine 


strengen Anforderungen zu stellen. Auf die Erhebung von Stundungs-


zinsen kann i. d. R. verzichtet werden. § 222 Satz 3 und 4 AO bleibt 


unberührt. 


 


1.2 Anträge auf Stundung der nach dem 31. Oktober 2021 fälligen Steu-


ern sowie Anträge auf Anpassung der Vorauszahlungen sind beson-


ders zu begründen. 


 


1.3 Wird dem Finanzamt bis zum 31. Oktober 2021 aufgrund Mitteilung 


des Vollstreckungsschuldners bekannt, dass der Vollstreckungs-


schuldner nachweislich unmittelbar und nicht unerheblich betroffen 


ist, soll bis zum 31. Januar 2022 von Vollstreckungsmaßnahmen bei 


bis zum 31. Oktober 2021 fällig gewordenen Steuern i. S. d. Tz. 1.1 


abgesehen werden. In den betreffenden Fällen sind die im Zeitraum 


vom 1. Juli 2021 bis zum 31. Januar 2022 verwirkten Säumniszu-


schläge für diese Steuern zum 31. Januar 2022 zu erlassen. Die  


Finanzämter können den Erlass durch Allgemeinverfügung (§118 


Satz 2 AO) regeln. 


 


1.4 Für die mittelbar Betroffenen gelten die allgemeinen Grundsätze. 


 


2. Spenden 


 


2.1 Nachweis steuerbegünstigter Zuwendungen 


 


 Statt einer Zuwendungsbestätigung genügt als Nachweis der Zuwen-


dungen, die bis zum 31. Oktober 2021 zur Hilfe in Katastrophenfällen 
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auf ein für den Katastrophenfall eingerichtetes Sonderkonto einer in-


ländischen juristischen Person des öffentlichen Rechts, einer inländi-


schen öffentlichen Dienststelle oder eines inländischen amtlich aner-


kannten Verbandes der freien Wohlfahrtspflege einschließlich seiner 


Mitgliedsorganisationen eingezahlt oder bis zur Einrichtung des Son-


derkontos auf ein anderes Konto der genannten Zuwendungsempfän-


ger eingezahlt werden, der Bareinzahlungsbeleg oder die Buchungs-


bestätigung eines Kreditinstitutes (z. B. der Kontoauszug, Lastschrift-


einzugsbeleg oder der PC-Ausdruck bei Online-Banking). Wird die 


Zuwendung über ein als Treuhandkonto geführtes Konto eines Drit-


ten auf eines der genannten Sonderkonten eingezahlt, genügt als 


Nachweis der Bareinzahlungsbeleg oder die Buchungsbestätigung 


des Kreditinstituts des Zuwendenden zusammen mit einer Kopie des 


Bareinzahlungsbelegs oder der Buchungsbestätigung des Kreditinsti-


tuts des Dritten (§ 50 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 EStDV).  


 


Bei Zuwendungen zur Hilfe in Katastrophenfällen, die bis zum  


31. Oktober 2021 über ein Konto eines Dritten an eine inländische  


juristische Person des öffentlichen Rechts, an eine inländische öffent-


liche Dienststelle oder an eine nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körper-


schaftsteuergesetzes steuerbefreite Körperschaft, Personenvereini-


gung oder Vermögensmasse geleistet werden, genügt als Nachweis 


eine auf den jeweiligen Zuwendenden ausgestellten Zuwendungsbe-


stätigung des Zuwendungsempfängers, wenn das Konto des Dritten 


als Treuhandkonto geführt wurde, die Zuwendungen von dort an den 


Zuwendungsempfänger weitergeleitet wurden und diesem eine Liste 


mit den einzelnen Zuwendenden und ihrem jeweiligen Anteil an der 


Zuwendungssumme übergeben wurde (§ 50 Abs. 5 EStDV). 


 


Die für den Nachweis jeweils erforderlichen Unterlagen sind vom Zu-


wendenden auf Verlangen der Finanzbehörde vorzulegen und im Üb-


rigen bis zum Ablauf eines Jahres nach Bekanntgabe der Steuerfest-


setzung aufzubewahren (§ 50 Abs. 8 EStDV). 
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2.2 Spendenaktionen von gemeinnützigen Körperschaften für durch das 


Hochwasser geschädigte Personen 


 


Einer gemeinnützigen Körperschaft ist es grundsätzlich nicht erlaubt, 


Mittel für steuerbegünstigte Zwecke zu verwenden, die sie nach ihrer 


Satzung nicht fördert (§ 55 Abs. 1 Nr. 1 AO). Ruft eine gemeinnützige 


Körperschaft, die nach ihrer Satzung keine hier in Betracht kommen-


den Zwecke wie insbesondere mildtätige Zwecke verfolgt (z. B. Sport-


verein, Musikverein, Kleingartenverein oder Brauchtumsverein), zu 


Spenden zur Hilfe für die Opfer des Hochwassers auf und kann sie 


die Spenden nicht zu Zwecken, die sie nach ihrer Satzung fördert, 


verwenden, gilt Folgendes: 


 


Es ist unschädlich für die Steuerbegünstigung einer Körperschaft, die 


nach ihrer Satzung keine z. B. mildtätigen Zwecke fördert oder regio-


nal gebunden ist, wenn sie Mittel, die sie im Rahmen einer Sonderak-


tion für die Hilfe für Opfer des Hochwassers erhalten hat, ohne ent-


sprechende Änderung ihrer Satzung für den angegebenen Zweck 


verwendet. Hierzu reicht es aus, wenn die Spenden entweder an eine 


steuerbegünstigte Körperschaft, die zum Beispiel mildtätige Zwecke 


verfolgt, oder an eine inländische juristische Person des öffentlichen 


Rechts bzw. eine inländische öffentliche Dienststelle zur Hilfe für die 


Opfer des Unwetters in Bayern weitergeleitet werden. Die gemeinnüt-


zige Einrichtung, die die Spenden gesammelt hat, muss entspre-


chende Zuwendungsbestätigungen für Spenden bescheinigen, die sie 


für die Hilfe für Opfer des Hochwassers in Bayern erhält und verwen-


det. Auf die Sonderaktion ist in der Zuwendungsbestätigung hinzu-


weisen. 


 


  







- 5 - 
 


3. Verlust von Buchführungsunterlagen 


 


 Sind unmittelbar durch das Schadensereignis Buchführungsunterla-


gen und sonstige Aufzeichnungen vernichtet worden oder verloren 


gegangen, so sind hieraus steuerlich keine nachteiligen Folgerungen 


zu ziehen. Der betroffene Steuerpflichtige sollte die Vernichtung bzw. 


den Verlust zeitnah dokumentieren und soweit wie möglich nachwei-


sen oder glaubhaft machen. 


 


4. Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Lohnsteuer 


 


4.1 Gemeinsame Regelungen für Einkünfte aus Land- und Forstwirt-


schaft, Gewerbebetrieb und selbständiger Arbeit 


 


4.1.1 Sonderabschreibungen beim Wiederaufbau von Betriebsgebäuden 


 


 Soweit es sich bei den Aufwendungen zum Wiederaufbau ganz oder 


zum Teil zerstörter Gebäude (Ersatzherstellung) nicht um Erhaltungs-


aufwand handelt (vgl. Tz. 4.1.7), können auf Antrag im Wirtschafts-


jahr der Fertigstellung und in den beiden folgenden Wirtschaftsjahren 


(Begünstigungszeitraum) von den Herstellungs- oder Wiederherstel-


lungskosten Sonderabschreibungen bis zu insgesamt 30 Prozent vor-


genommen werden. Die AfA nach § 7 Abs. 4 EStG ist dabei nach der 


vor dem Schadensereignis maßgeblichen Bemessungsgrundlage, 


gemindert um eine etwa aus Anlass des Schadens vorgenommene 


Teilwertabschreibung oder Absetzung für außergewöhnliche Abnut-


zung und erhöht um die Wiederherstellungskosten, zu berechnen. 


Nach Ablauf des Begünstigungszeitraums ist die AfA vom Restwert 


zu bemessen (vgl. § 7a Abs. 9 EStG, R 7a Abs. 9 EStR). 
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4.1.2 Sonderabschreibungen bei Ersatzbeschaffung beweglicher Anlage-


güter 


 


 Bei beweglichen Anlagegütern, die als Ersatz für vernichtete oder 


verloren gegangene bewegliche Anlagegüter angeschafft oder herge-


stellt worden sind, können auf Antrag im Wirtschaftsjahr der Anschaf-


fung oder Herstellung und in den beiden folgenden Wirtschaftsjahren 


(Begünstigungszeitraum) Sonderabschreibungen bis zu insgesamt 50 


Prozent der Anschaffungs- oder Herstellungskosten vorgenommen 


werden. Nach Ablauf des Begünstigungszeitraumes ist die AfA nach 


dem Restwert und der Restnutzungsdauer zu bemessen (§ 7a Abs. 9 


EStG, R 7a Abs. 10 EStR). 


 


4.1.3 Im Übrigen sind für die Sonderabschreibungen nach Tz. 4.1.1 und 


Tz. 4.1.2 die gemeinsamen Vorschriften für Sonderabschreibungen 


nach § 7a Abs. 1, 2 und Abs. 4 bis 8 EStG anzuwenden. 


 


Die Sonderabschreibungen nach Tz. 4.1.1 und 4.1.2 können nur in 


Anspruch genommen werden, wenn mit der Ersatzherstellung oder 


Ersatzbeschaffung bis zum Ablauf des dritten dem Wirtschaftsjahr 


des schädigenden Ereignisses folgenden Wirtschaftsjahres begon-


nen wurde. 


 


4.1.4 Bildung von Rücklagen 


 


 Für die Ersatzbeschaffung unbeweglicher und beweglicher Anlagegü-


ter kann auf Antrag in besonders begründeten Ausnahmefällen in 


Wirtschaftsjahren vor dem Wirtschaftsjahr der Ersatzherstellung (Tz. 


4.1.1) bzw. Ersatzbeschaffung (Tz. 4.1.2) die Bildung einer Rücklage 


zugelassen werden. Solche Ausnahmefälle können vorliegen bei  


außergewöhnlich hohen Teilherstellungskosten oder Anzahlungen  


oder wenn die Zulassung von Sonderabschreibungen nicht ausreicht, 


um die Finanzierung der Maßnahmen zur Beseitigung der Schäden 
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zu sichern. Die Rücklage darf zusammen 30 Prozent (Tz. 4.1.1) bzw. 


50 Prozent (Tz. 4.1.2) der Anschaffungs- oder Herstellungskosten der 


Ersatzwirtschaftsgüter nicht übersteigen. 


 


Die Rücklage ist gewinnerhöhend aufzulösen, sobald und soweit für 


die Wirtschaftsgüter, deren Finanzierung die Rücklage erleichtern 


soll, Sonderabschreibungen vorgenommen werden können, bei be-


weglichen Wirtschaftsgütern spätestens am Schluss des ersten Wirt-


schaftsjahres, das nach der in Tz. 4.1.3 genannten Frist endet und 


bei Baumaßnahmen spätestens am Schluss des vierten auf den Be-


ginn der Baumaßnahme (Tz. 4.1.3 Abs. 2) folgenden Wirtschaftsjah-


res. 


 


 Die Grundsätze von R 6.5 Abs. 4 und 6.6 Abs. 7 EStR sind anzuwen-


den. 


 


4.1.5 Die Gewinnminderung durch Sonderabschreibungen und Bildung von 


Rücklagen darf insgesamt höchstens 600.000 € betragen; sie darf in 


keinem Jahr 200.000 € übersteigen. Höhere Sonderabschreibungen 


und Rücklagen können mit Zustimmung des Bundesministeriums der 


Finanzen im Einzelfall zugelassen werden, wenn sie bei erheblichen 


Schäden zur Milderung der eingetretenen Notlage erforderlich er-


scheinen. Satz 1 gilt nicht für Rücklagen, die nach R 6.5 Abs. 4 bzw. 


R 6.6 EStR gebildet werden. 


 


4.1.6 Werden für die in den Tzn. 4.1.1 bis 4.1.2 genannten Schäden Ent-


schädigungen, insbesondere auf Grund einer Versicherung, gewährt 


und werden stille Reserven nach R 6.6 EStR übertragen, so sind die 


nach diesem Erlass zulässigen Sonderabschreibungen und Rück- 


lagen für die Ersatzwirtschaftsgüter nach ihren Anschaffungs- oder 


Herstellungskosten, vermindert um die Entschädigungen, zu bemes-


sen. Entsprechend ist zu verfahren, wenn Zuschüsse gem. R 6.5 


Abs. 2 EStR erfolgsneutral behandelt werden. 
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4.1.7 Wiederherstellung beschädigter Betriebsgebäude und beschädigter 


beweglicher Anlagegüter 


 


 Aufwendungen für die Wiederherstellung beschädigter Betriebsge-


bäude und beschädigter beweglicher Anlagegüter können ohne  


nähere Prüfung als Erhaltungsaufwand anerkannt werden, wenn mit 


der Wiederherstellung innerhalb von drei Jahren nach dem schädi-


genden Ereignis begonnen wurde und die bisherigen Buchwerte fort-


geführt werden. Das gilt bei Gebäuden nur, wenn die Aufwendungen 


70.000 € nicht übersteigen; dabei ist von den gesamten Aufwendun-


gen auszugehen, auch wenn diese teilweise durch Entschädigung 


gedeckt sind. Höhere Aufwendungen können bei Gebäuden nach 


Prüfung des Einzelfalls ebenso als Erhaltungsaufwendungen aner-


kannt werden. 


 


 Der Abzug als Erhaltungsaufwand kommt nur insoweit in Betracht, 


als die Aufwendungen des Steuerpflichtigen die Entschädigungen 


übersteigen und der Steuerpflichtige wegen des Schadens keine Ab-


setzung für außergewöhnliche technische oder wirtschaftliche Abset-


zungen vornimmt. 


 


4.1.8 Beseitigung von Schäden am Grund und Boden 


 


 Die Aufwendungen zur Beseitigung der Schäden am Grund und  


Boden können sofort als Betriebsausgaben abgezogen werden. Das 


Gleiche gilt für Aufwendungen zur Wiederherstellung von Hofbefesti-


gungen und Wirtschaftswegen, wenn der bisherige Buchwert beibe-


halten wird. 
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4.1.9 Besonderer Erhaltungsaufwand größeren Umfangs 


 


Erhaltungsaufwand i. S. d. Tzn. 4.1.7, 4.1.8 und 4.2.2 größeren Um-


fangs kann auf Antrag gleichmäßig auf zwei bis fünf Jahre verteilt 


werden. 


 


4.2 Sonderregelungen für die Land- und Forstwirtschaft 


 


4.2.1 Ertragsausfälle bei der Gewinnermittlung nach § 13a EStG 


 


Landwirten, deren Gewinn gem. § 13a EStG ermittelt wird, kann die 


auf den Gewinn der landwirtschaftlichen Nutzung (§ 13a Abs. 4 


EStG) und die auf den Gewinn der Sondernutzungen (§ 13a Abs. 6 


Satz 1 und 2 EStG) entfallende Einkommensteuer ganz oder zum 


Teil erlassen werden, soweit durch das Schadensereignis Ertrags-


ausfälle eingetreten sind und keine Ansprüche aus Versicherungs-


leistungen bestehen. 


 


4.2.2 Wiederanpflanzung zerstörter Dauerkulturen 


 


 Die Aufwendungen für die Herrichtung und Wiederanpflanzungen 


zerstörter Anlagen können ohne nähere Prüfung als sofort abzieh-


bare Betriebsausgaben behandelt werden, wenn der bisherige Buch-


wert beibehalten wird. 


 


4.2.3 Behandlung von Entschädigungen aus Versicherungen bei Forst-


schäden 


 


4.2.3.1 Begünstigungen nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. Abs. 3 EStG 


 


 Zu den Einnahmen aus Holznutzungen gehören auch Entschädigun-


gen aus Versicherungen, soweit diese Entschädigungen auf den 
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forstwirtschaftlichen Aufwuchs entfallen. Dies gilt auch für Entschädi-


gungsleistungen für den künftig entgehenden Holzzuwachs (vgl. 


BFH-Urteil vom 31. Mai 1954 - BStBl III S. 229).  


 


4.2.3.2 Bildung einer Rücklage für Ersatzbeschaffung nach R 6.6 EStR 


 


Aus Billigkeitsgründen kann bei Versicherungsleistungen auf eine 


Aufteilung in eine Entschädigung für entgehende Einnahmen und 


Substanzverluste verzichtet werden. Soweit der Buchwert für den  


betroffenen Baumbestand beibehalten wird, können die Einnahmen 


einer Rücklage nach R 6.6 EStR zugeführt werden. Die Rücklage ist 


im Wirtschaftsjahr der Wiederaufforstung der Schadensflächen bis 


zur Höhe der Wiederaufforstungskosten aufzulösen, die bis zum Ab-


lauf des achten auf das Schadensjahr folgenden Wirtschaftsjahrs ent-


standen sind. 


 


Sind bis zum Ablauf dieses Wirtschaftsjahrs Wiederaufforstungskos-


ten nicht oder nicht in Höhe der gebildeten Rücklagen entstanden, so 


ist die verbleibende Rücklage zugunsten des Gewinns dieses Wirt-


schaftsjahrs aufzulösen. 


 


Bei nicht buchführenden Land- und Forstwirten ist sinngemäß zu ver-


fahren. 


 


4.2.3.3 Pauschale Betriebsausgaben nach § 51 EStDV 


 


 Bei Steuerpflichtigen, die pauschale Betriebsausgaben nach § 51 


EStDV in Anspruch nehmen, sind Entschädigungen aus Versiche-


rungen i. S. d. Tz. 4.2.3.1. den Einnahmen aus Holznutzungen hinzu-


zurechnen. Es bestehen keine Bedenken, auf solche Entschädigun-


gen § 51 Abs. 3 EStDV anzuwenden. 
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4.2.4 Steuersatz für Kalamitätsholz bei regional größeren Schadensereig-


nissen 


 


Für Kalamitätsholz gilt einheitlich der Steuersatz von einem Viertel 


des durchschnittlichen Steuersatzes (§ 34b Abs. 3 Nr. 2 EStG i. V. m. 


R 34b.7 Abs. 4 EStR), wenn der Schaden das Doppelte des maßgeb-


lichen Nutzungssatzes übersteigt. Maßgeblich ist der im Zeitpunkt 


des Schadensereignisses gültige Nutzungssatz oder der nach 


R 34b.6 Abs. 3 EStR anzuwendende Nutzungssatz. Begünstigt ist die 


gesamte Schadensmenge, die für das Schadensereignis anerkannt 


wurde (§ 34b Abs. 4 EStG). Für die Gewährung dieser Tarifvergünsti-


gung ist R 34b.7 Abs. 1 und 2 EStR entsprechend anzuwenden.  


 


4.2.5 Bewertung von Holzvorräten aus Kalamitätsnutzungen bei regional 


größeren Schadensereignissen 


 


 Bei der Gewinnermittlung durch Betriebsvermögensvergleich kann für 


das Wirtschaftsjahr des Schadensereignisses von der Aktivierung 


des eingeschlagenen und unverkauften Kalamitätsholzes ganz oder 


teilweise abgesehen werden, wenn der Schaden das Doppelte des 


maßgeblichen Nutzungssatzes übersteigt. Maßgeblich ist der im Zeit-


punkt des Schadensereignisses gültige Nutzungssatz oder der nach 


R 34b.6 Abs. 3 EStR anzuwendende Nutzungssatz. 


 


4.3 Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung 


 


4.3.1 Beim Wiederaufbau von ganz oder teilweise zerstörten Gebäuden gilt 


die für Betriebsgrundstücke nach Tzn. 4.1.1, 4.1.3 und 4.1.5 ge-


troffene Regelung entsprechend. Die Regelung in Tz. 4.1.5 bezieht 


sich auf alle einem Steuerpflichtigen zuzurechnenden Objekte. 
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4.3.2 Aufwendungen für die Beseitigung von Schäden an Gebäuden und 


am Grund und Boden können ohne nähere Nachprüfung als Erhal-


tungsaufwand behandelt werden, wenn sie den Betrag von 70.000 € 


nicht übersteigen; dabei ist von den gesamten Aufwendungen auszu-


gehen, auch wenn diese teilweise durch Entschädigungen gedeckt 


sind. Der Abzug als Erhaltungsaufwand kommt nur insoweit in Be-


tracht, als die Aufwendungen des Steuerpflichtigen die Entschädigun-


gen übersteigen und der Steuerpflichtige wegen des Schadens keine 


Absetzung für außergewöhnliche technische oder wirtschaftliche Ab-


nutzung vornimmt. Aufwendungen größeren Umfangs können gleich-


mäßig auf zwei bis fünf Jahre verteilt werden. Zur Berücksichtigung 


von Schäden an der zu eigenen Wohnzwecken genutzten Wohnung 


vgl. Tz. 4.5. 


 


4.3.3 Die vorstehenden Regelungen gelten nur für die Wiederherstellung 


von Gebäuden und die Beseitigung von Schäden am Grund und Bo-


den, wenn mit der Maßnahme bis zum Ablauf des dritten Kalender-


jahres nach dem schädigenden Ereignis begonnen wurde. 


 


4.4 Lohnsteuer 


 


4.4.1 Unterstützung an Arbeitnehmer 


 


 Beihilfen und Unterstützungen des Arbeitgebers an seine Arbeitneh-


mer können nach R 3.11 LStR steuerfrei sein. R 3.11 Abs. 2 LStR ist 


auf Unterstützungen, die von dem Hochwasser betroffene Arbeitneh-


mer von ihrem Arbeitgeber erhalten, mit folgender Maßgabe anzu-


wenden: 


 


- die in R 3.11 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 3 LStR genannten Vorausset-


zungen brauchen nicht vorzuliegen, 
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- die Unterstützungen sind bis zu einem Betrag von 600 € je Kalen-


derjahr steuerfrei. Der 600 € übersteigende Betrag gehört nicht 


zum steuerpflichtigen Arbeitslohn, wenn unter Berücksichtigung 


der Einkommens- und Familienverhältnisse des Arbeitnehmers ein 


besonderer Notfall vorliegt. Im Allgemeinen kann bei vom Hoch-


wasser betroffenen Arbeitnehmern von einem besonderen Notfall 


ausgegangen werden. 


 


Auf Unterstützungen, die in Form von sonst steuerpflichtigen Zins-


vorteilen oder in Form von Zinszuschüssen gewährt werden, ist die 


vorstehende Regelung ebenfalls anzuwenden. Zinszuschüsse und 


Zinsvorteile bei Darlehen, die zur Beseitigung von Schäden aufge-


nommen worden sind, sind deshalb ebenfalls nach R 3.11 Abs. 2 


LStR steuerfrei, und zwar während der gesamten Laufzeit des Dar-


lehens. Voraussetzung hierfür ist, dass das Darlehen die Schadens-


höhe nicht übersteigt. Bei längerfristigen Darlehen sind Zinszu-


schüsse und Zinsvorteile insgesamt nur bis zu einem Betrag in Höhe 


des Schadens steuerfrei. 


 


Die steuerfreien Leistungen sind im Lohnkonto aufzuzeichnen  


(§ 4 Abs. 2 Nr. 4 Satz 1 LStDV); dabei ist auch zu dokumentieren, 


dass der die Leistung empfangende Arbeitnehmer durch das Hoch-


wasser zu Schaden gekommen ist. 


 


4.4.2 Arbeitslohnspende 


 


 Verzichten Arbeitnehmer auf die Auszahlung von Teilen des Arbeits-


lohns oder auf Teile eines angesammelten Wertguthabens 


 


a) zugunsten einer Beihilfe des Arbeitgebers an vom Hochwasser 


betroffene Arbeitnehmer des Unternehmens (Tz. 4.4.1) oder 


 







- 14 - 
 


b) zugunsten einer Zahlung des Arbeitgebers auf ein Spendenkonto 


einer spendenempfangsberechtigten Einrichtung i. S. d. § 10b 


Abs. 1 Satz 2 EStG, 


 


bleiben diese Lohnteile bei der Feststellung des steuerpflichtigen  


Arbeitslohns außer Ansatz, wenn der Arbeitgeber die Verwendungs-


auflage erfüllt und dies dokumentiert. 


 


Der außer Ansatz bleibende Arbeitslohn ist im Lohnkonto aufzu-


zeichnen (§ 4 Abs. 2 Nr. 4 Satz 1 LStDV). Auf die Aufzeichnung kann 


verzichtet werden, wenn stattdessen der Arbeitnehmer seinen Ver-


zicht schriftlich erteilt hat und diese Erklärung zum Lohnkonto ge-


nommen worden ist. 


 


Der außer Ansatz bleibende Arbeitslohn ist nicht in der Lohnsteuer-


bescheinigung (§ 41b Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 EStG) anzugeben. 


 


Die steuerfrei belassenen Lohnteile dürfen im Rahmen der Einkom-


mensteuerveranlagung nicht als Spende berücksichtigt werden. 


 


4.5 Aufwendungen für existenziell notwendige Gegenstände (Wohnung, 


Hausrat, Kleidung) als außergewöhnliche Belastungen 


 


 Aufwendungen für die Wiederbeschaffung von Hausrat und Kleidung 


und für die Beseitigung von Schäden an dem eigengenutzten Wohn-


eigentum können im Rahmen von R 33.2 EStR als außergewöhnliche 


Belastung berücksichtigt werden. Dabei ist das Fehlen einer soge-


nannten Elementarschadensversicherung unschädlich; diese stellt 


keine allgemein zugängliche und übliche Versicherungsmöglichkeit 


i. S. d. R 33.2 Nr. 7 EStR dar. 
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4.6 Freibetrag im Lohnsteuerabzugsverfahren 


 


 Die nach Tz. 4.5 als außergewöhnliche Belastungen abziehbaren 


Aufwendungen können gem. § 39a Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 in Verbindung 


mit § 39a Abs. 2 Satz 4 EStG auf Antrag durch das Finanzamt als ein 


vom Arbeitslohn abzuziehender Freibetrag für das Lohnsteuerab-


zugsverfahren ermittelt werden. 


 


5. Grundsteuer 


 


 Die Voraussetzungen für einen Erlass der Grundsteuer wegen we-


sentlicher Ertragsminderung sind in § 33 GrStG geregelt. Entspre-


chende Erlassanträge sind innerhalb der Antragsfrist des § 34 Abs. 2 


GrStG an die Gemeinden zu richten (Abschnitt 2 GrStR). 


 


6. Gewerbesteuer 


 


 Stundungs- und Erlassanträge sind an die Gemeinden zu richten 


(§ 1 GewStG und R 1.6 Abs. 1 GewStR). 


 


 


gez. Harald Hübner 


Ministerialdirektor 
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Steuerliche Maßnahmen zur Berücksichtigung der Schäden im 


Zusammenhang mit den Unwetterereignissen im Juli dieses Jahres 


 


Durch Unwetter Mitte Juli dieses Jahres (insbesondere am 14. und 15. 


Juli 2021) sind in Teilen von Nordrhein-Westfalen (insbesondere in 


Regionen, die an Flussläufe angrenzen) beträchtliche Schäden durch 


Hochwasser entstanden. Die Beseitigung dieser Schäden wird bei 


vielen Steuerpflichtigen zu erheblichen finanziellen Belastungen führen. 


Es ist daher angezeigt, den Geschädigten durch steuerliche 


Maßnahmen zur Vermeidung unbilliger Härten entgegenzukommen und 


auf die steuerlichen Hilfsmaßnahmen durch Presseveröffentlichungen, 


Aushang im Finanzamt oder in anderer geeigneter Weise hinzuweisen. 


 


1. Stundungs- und Vollstreckungsmaßnahmen sowie Anpassung 


der Vorauszahlungen 


 


1.1 Die nachweislich unmittelbar und nicht unerheblich betroffenen 


Steuerpflichtigen können bis zum 31. Oktober 2021 unter 


Darlegung ihrer Verhältnisse Anträge auf Stundung der bis zu 


diesem Zeitpunkt bereits fälligen oder fällig werdenden Steuern 


des Bundes und des Landes sowie Anträge auf Anpassung der 


Vorauszahlungen auf die Einkommensteuer (Körperschaftsteuer) 


stellen. Die Stundungen sind längstens bis zum 31. Januar 2022 


zu gewähren. Diese Anträge sind nicht deshalb abzulehnen, weil 


die Steuerpflichtigen die entstandenen Schäden wertmäßig nicht 


im Einzelnen nachweisen können. Bei der Nachprüfung der 


Voraussetzungen für Stundungen sind keine strengen 


Anforderungen zu stellen. Auf die Erhebung von 


Stundungszinsen kann i. d. R. verzichtet werden. § 222 Satz 3 


und 4 AO bleibt unberührt. 


 



http://www.finanzverwaltung.nrw.de/

https://www.finanzverwaltung.nrw.de/datenschutz

https://www.finanzverwaltung.nrw.de/datenschutz
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1.2 Anträge auf Stundung der nach dem 31. Oktober 2021 fälligen 


Steuern sowie Anträge auf Anpassung der Vorauszahlungen sind 


besonders zu begründen. 


 


1.3 Wird dem Finanzamt bis zum 31. Oktober 2021 aufgrund 


Mitteilung des Vollstreckungsschuldners bekannt, dass der 


Vollstreckungsschuldner nachweislich unmittelbar und nicht un-


erheblich betroffen ist, soll bis zum 31. Januar 2022 von 


Vollstreckungsmaßnahmen bei bis zum 31. Oktober 2021 fällig 


gewordenen Steuern i. S. d. Tz. 1.1 abgesehen werden. In den 


betreffenden Fällen sind die im Zeitraum vom 14. Juli 2021 bis 


zum 31. Januar 2022 verwirkten Säumniszuschläge für diese 


Steuern zum 31. Januar 2022 zu erlassen. Die Finanzämter 


können den Erlass durch Allgemeinverfügung (§ 118 Satz 2 AO) 


regeln. 


 


1.4 Für die mittelbar Betroffenen gelten die allgemeinen Grundsätze. 


 


2. Nachweis steuerbegünstigter Zuwendungen 


 


 Statt einer Zuwendungsbestätigung genügt als Nachweis der 


Zuwendungen, die bis zum 31. Oktober 2021 zur Hilfe in 


Katastrophenfällen auf ein für den Katastrophenfall eingerichtetes 


Sonderkonto einer inländischen juristischen Person des öffent-


lichen Rechts, einer inländischen öffentlichen Dienststelle oder 


eines inländischen amtlich anerkannten Verbandes der freien 


Wohlfahrtspflege einschließlich seiner Mitgliedsorganisationen 


eingezahlt oder bis zur Einrichtung des Sonderkontos auf ein 


anderes Konto der genannten Zuwendungsempfänger eingezahlt 


werden, der Bareinzahlungsbeleg oder die Buchungsbestätigung 


eines Kreditinstitutes (z. B. der Kontoauszug, 


Lastschrifteinzugsbeleg oder der PC-Ausdruck bei Online-


Banking). Wird die Zuwendung über ein als Treuhandkonto 


geführtes Konto eines Dritten auf eines der genannten 


Sonderkonten eingezahlt, genügt als Nachweis der Bareinzah-


lungsbeleg oder die Buchungsbestätigung des Kreditinstituts des 


Zuwendenden zusammen mit einer Kopie des 


Bareinzahlungsbelegs oder der Buchungsbestätigung des 


Kreditinstituts des Dritten (§ 50 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 EStDV).  
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Bei Zuwendungen zur Hilfe in Katastrophenfällen, die bis zum 31. 


Oktober 2021 über ein Konto eines Dritten an eine inländische 


juristische Person des öffentlichen Rechts, an eine inländische 


öffentliche Dienststelle oder an eine nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des 


Körperschaftsteuergesetzes steuerbefreite Körperschaft, 


Personenvereinigung oder Vermögensmasse geleistet werden, 


genügt als Nachweis eine auf den jeweiligen Zuwendenden 


ausgestellten Zuwendungsbestätigung des 


Zuwendungsempfängers, wenn das Konto des Dritten als 


Treuhandkonto geführt wurde, die Zuwendungen von dort an den 


Zuwendungsempfänger weitergeleitet wurden und diesem eine 


Liste mit den einzelnen Zuwendenden und ihrem jeweiligen Anteil 


an der Zuwendungssumme übergeben wurde (§ 50 Abs. 5 


EStDV). 


 


Die für den Nachweis jeweils erforderlichen Unterlagen sind vom 


Zuwendenden auf Verlangen der Finanzbehörde vorzulegen und 


im Übrigen bis zum Ablauf eines Jahres nach Bekanntgabe der 


Steuerfestsetzung aufzubewahren (§ 50 Abs. 8 EStDV). 


 


2.1 Spendenaktionen von gemeinnützigen Körperschaften für durch 


das Hochwasser geschädigte Personen 


 


Einer gemeinnützigen Körperschaft ist es grundsätzlich nicht 


erlaubt, Mittel für steuerbegünstigte Zwecke zu verwenden, die 


sie nach ihrer Satzung nicht fördert (§ 55 Abs. 1 Nr. 1 AO). Ruft 


eine gemeinnützige Körperschaft, die nach ihrer Satzung keine 


hier in Betracht kommenden Zwecke wie insbesondere mildtätige 


Zwecke verfolgt (z. B. Sportverein, Musikverein, 


Kleingartenverein oder Brauchtumsverein), zu Spenden zur Hilfe 


für die Opfer des Hochwassers auf und kann sie die Spenden 


nicht zu Zwecken, die sie nach ihrer Satzung fördert, verwenden, 


gilt Folgendes: 


 


Es ist unschädlich für die Steuerbegünstigung einer Körperschaft, 


die nach ihrer Satzung keine z. B. mildtätigen Zwecke fördert 


oder regional gebunden ist, wenn sie Mittel, die sie im Rahmen 


einer Sonderaktion für die Hilfe für Opfer des Hochwassers 


erhalten hat, ohne entsprechende Änderung ihrer Satzung für den 


angegebenen Zweck verwendet. Hierzu reicht es aus, wenn die 
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Spenden entweder an eine steuerbegünstigte Körperschaft, die 


zum Beispiel mildtätige Zwecke verfolgt, oder an eine inländische 


juristische Person des öffentlichen Rechts bzw. eine inländische 


öffentliche Dienststelle zur Hilfe für die Opfer des Unwetters in 


Nordrhein-Westfalen weitergeleitet werden. Die gemeinnützige 


Einrichtung, die die Spenden gesammelt hat, muss 


entsprechende Zuwendungsbestätigungen für Spenden beschei-


nigen, die sie für die Hilfe für Opfer des Hochwassers in 


Nordrhein-Westfalen erhält und verwendet, Auf die Sonderaktion 


ist in der Zuwendungsbestätigung hinzuweisen. 


 


3. Verlust von Buchführungsunterlagen 


 


 Sind unmittelbar durch das Schadensereignis 


Buchführungsunterlagen und sonstige Aufzeichnungen vernichtet 


worden oder verloren gegangen, so sind hieraus steuerlich keine 


nachteiligen Folgerungen zu ziehen. Der betroffene 


Steuerpflichtige sollte die Vernichtung bzw. den Verlust zeitnah 


dokumentieren und soweit wie möglich nachweisen oder 


glaubhaft machen. 


 


4. Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Lohnsteuer 


 


4.1 Gemeinsame Regelungen für Einkünfte aus Land- und 


Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb und selbständiger Arbeit 


 


4.1.1 Sonderabschreibungen beim Wiederaufbau von 


Betriebsgebäuden 


 


 Soweit es sich bei den Aufwendungen zum Wiederaufbau ganz 


oder zum Teil zerstörter Gebäude (Ersatzherstellung) nicht um 


Erhaltungsaufwand handelt (vgl. Tz. 4.1.7), können auf Antrag im 


Wirtschaftsjahr der Fertigstellung und in den beiden folgenden 


Wirtschaftsjahren (Begünstigungszeitraum) von den Herstellungs- 


oder Wiederherstellungskosten Sonderabschreibungen bis zu 


insgesamt 30 Prozent vorgenommen werden. Die AfA nach § 7 


Abs. 4 EStG ist dabei nach der vor dem Schadensereignis 


maßgeblichen Bemessungsgrundlage, gemindert um eine etwa 


aus Anlass des Schadens vorgenommene Teilwertabschreibung 


oder Absetzung für außergewöhnliche Abnutzung und erhöht um 
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die Wiederherstellungskosten, zu berechnen. Nach Ablauf des 


Begünstigungszeitraums ist die AfA vom Restwert zu bemessen 


(vgl. § 7a Abs. 9 EStG, R 7a Abs. 9 EStR). 


 


4.1.2 Sonderabschreibungen bei Ersatzbeschaffung beweglicher 


Anlagegüter 


 


 Bei beweglichen Anlagegütern, die als Ersatz für vernichtete oder 


verloren gegangene bewegliche Anlagegüter angeschafft oder 


hergestellt worden sind, können auf Antrag im Wirtschaftsjahr der 


Anschaffung oder Herstellung und in den beiden folgenden 


Wirtschaftsjahren (Begünstigungszeitraum) 


Sonderabschreibungen bis zu insgesamt 50 Prozent der 


Anschaffungs- oder Herstellungskosten vorgenommen werden. 


Nach Ablauf des Begünstigungszeitraumes ist die AfA nach dem 


Restwert und der Restnutzungsdauer zu bemessen (§ 7a Abs. 9 


EStG, R 7a Abs. 10 EStR). 


 


4.1.3 Im Übrigen sind für die Sonderabschreibungen nach Tz. 4.1.1 


und Tz. 4.1.2 die gemeinsamen Vorschriften für 


Sonderabschreibungen nach § 7a Abs. 1, 2 und Abs. 4 bis 8 


EStG anzuwenden. 


 


Die Sonderabschreibungen nach Tz. 4.1.1 und 4.1.2 können nur 


in Anspruch genommen werden, wenn mit der Ersatzherstellung 


oder Ersatzbeschaffung bis zum Ablauf des dritten dem 


Wirtschaftsjahr des schädigenden Ereignisses folgenden 


Wirtschaftsjahres begonnen wurde. 


 


4.1.4 Bildung von Rücklagen 


 


 Für die Ersatzbeschaffung unbeweglicher und beweglicher 


Anlagegüter kann auf Antrag in besonders begründeten 


Ausnahmefällen in Wirtschaftsjahren vor dem Wirtschaftsjahr der 


Ersatzherstellung (Tz. 4.1.1) bzw. Ersatzbeschaffung (Tz. 4.1.2) 


die Bildung einer Rücklage zugelassen werden. Solche 


Ausnahmefälle können vorliegen bei außergewöhnlich hohen 


Teilherstellungskosten oder Anzahlungen oder wenn die 


Zulassung von Sonderabschreibungen nicht ausreicht, um die 


Finanzierung der Maßnahmen zur Beseitigung der Schäden zu 
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sichern. Die Rücklage darf zusammen 30 Prozent (Tz. 4.1.1) 


bzw. 50 Prozent (Tz. 4.1.2) der Anschaffungs- oder Herstel-


lungskosten der Ersatzwirtschaftsgüter nicht übersteigen. 


 


Die Rücklage ist gewinnerhöhend aufzulösen, sobald und soweit 


für die Wirtschaftsgüter, deren Finanzierung die Rücklage 


erleichtern soll, Sonderabschreibungen vorgenommen werden 


können, bei beweglichen Wirtschaftsgütern spätestens am 


Schluss des ersten Wirtschaftsjahres, das nach der in Tz. 4.1.3 


genannten Frist endet und bei Baumaßnahmen spätestens am 


Schluss des vierten auf den Beginn der Baumaßnahme (Tz. 4.1.3 


Abs. 2) folgenden Wirtschaftsjahres. 


 


 Die Grundsätze von R 6.5 Abs. 4 und 6.6 Abs. 7 EStR sind 


anzuwenden. 


 


4.1.5 Die Gewinnminderung durch Sonderabschreibungen und Bildung 


von Rücklagen darf insgesamt höchstens 600.000 € betragen; sie 


darf in keinem Jahr 200.000 € übersteigen. Höhere 


Sonderabschreibungen und Rücklagen können mit Zustimmung 


des Bundesministeriums der Finanzen im Einzelfall zugelassen 


werden, wenn sie bei erheblichen Schäden zur Milderung der 


eingetretenen Notlage erforderlich erscheinen. Satz 1 gilt nicht für 


Rücklagen, die nach R 6.5 Abs. 4 bzw. R 6.6 EStR gebildet wer-


den. 


 


4.1.6 Werden für die in den Tzn. 4.1.1 bis 4.1.2 genannten Schäden 


Entschädigungen, insbesondere auf Grund einer Versicherung, 


gewährt und werden stille Reserven nach R 6.6 EStR übertragen, 


so sind die nach diesem Erlass zulässigen Sonderabschrei-


bungen und Rücklagen für die Ersatzwirtschaftsgüter nach ihren 


Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um die 


Entschädigungen, zu bemessen. Entsprechend ist zu verfahren, 


wenn Zuschüsse gem. R 6.5 Abs. 2 EStR erfolgsneutral 


behandelt werden. 
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4.1.7 Wiederherstellung beschädigter Betriebsgebäude und 


beschädigter beweglicher Anlagegüter 


 


 Aufwendungen für die Wiederherstellung beschädigter 


Betriebsgebäude und beschädigter beweglicher Anlagegüter 


können ohne nähere Prüfung als Erhaltungsaufwand anerkannt 


werden, wenn mit der Wiederherstellung innerhalb von drei 


Jahren nach dem schädigenden Ereignis begonnen wurde und 


die bisherigen Buchwerte fortgeführt werden. Das gilt bei 


Gebäuden nur, wenn die Aufwendungen 70.000 € nicht über-


steigen; dabei ist von den gesamten Aufwendungen auszugehen, 


auch wenn diese teilweise durch Entschädigung gedeckt sind. 


Höhere Aufwendungen können bei Gebäuden nach Prüfung des 


Einzelfalls ebenso als Erhaltungsaufwendungen anerkannt 


werden. 


 


 Der Abzug als Erhaltungsaufwand kommt nur insoweit in 


Betracht, als die Aufwendungen des Steuerpflichtigen die 


Entschädigungen übersteigen und der Steuerpflichtige wegen 


des Schadens keine Absetzung für außergewöhnliche technische 


oder wirtschaftliche Absetzungen vornimmt. 


 


4.1.8 Beseitigung von Hochwasserschäden am Grund und Boden 


 


 Die Aufwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden am 


Grund und Boden können sofort als Betriebsausgaben 


abgezogen werden. Das Gleiche gilt für Aufwendungen zur 


Wiederherstellung von Hofbefestigungen und Wirtschaftswegen, 


wenn der bisherige Buchwert beibehalten wird. 


 


4.1.9 Besonderer Erhaltungsaufwand größeren Umfangs 


 


Erhaltungsaufwand i. S. d. Tzn. 4.1.7, 4.1.8 und 4.2.2 größeren 


Umfangs kann auf Antrag gleichmäßig auf zwei bis fünf Jahre 


verteilt werden. 
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4.2 Sonderregelungen für die Land- und Forstwirtschaft 


 


4.2.1 Ertragsausfälle bei der Gewinnermittlung nach § 13a EStG 


 


Landwirten, deren Gewinn gem. § 13a EStG ermittelt wird, kann 


die auf den Gewinn der landwirtschaftlichen Nutzung (§ 13a Abs. 


4 EStG) und die auf den Gewinn der Sondernutzungen (§ 13a 


Abs. 6 Satz 1 und 2 EStG) entfallende Einkommensteuer ganz 


oder zum Teil erlassen werden, soweit durch das 


Schadensereignis Ertragsausfälle eingetreten sind und keine 


Ansprüche aus Versicherungsleistungen bestehen. 


 


4.2.2 Wiederanpflanzung zerstörter Dauerkulturen 


 


 Die Aufwendungen für die Herrichtung und Wiederanpflanzungen 


zerstörter Anlagen können ohne nähere Prüfung als sofort 


abziehbare Betriebsausgaben behandelt werden, wenn der 


bisherige Buchwert beibehalten wird. 


 


4.2.3 Behandlung von Entschädigungen aus Versicherungen bei 


Forstschäden 


 


4.2.3.1 Begünstigungen nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. Abs. 3 EStG 


 


 Zu den Einnahmen aus Holznutzungen gehören auch 


Entschädigungen aus Versicherungen, soweit diese 


Entschädigungen auf den forstwirtschaftlichen Aufwuchs ent-


fallen. Dies gilt auch für Entschädigungsleistungen für den künftig 


entgehenden Holzzuwachs (vgl. BFH-Urteil vom 31. Mai 1954 -


 BStBl III S. 229).  


 


4.2.3.2 Bildung einer Rücklage für Ersatzbeschaffung nach R 6.6 EStR 


 


Aus Billigkeitsgründen kann bei Versicherungsleistungen auf eine 


Aufteilung in eine Entschädigung für entgehende Einnahmen und 


Substanzverluste verzichtet werden. Soweit der Buchwert für den 


betroffenen Baumbestand beibehalten wird, können die 


Einnahmen einer Rücklage nach R 6.6 EStR zugeführt werden. 


Die Rücklage ist im Wirtschaftsjahr der Wiederaufforstung der 


Schadensflächen bis zur Höhe der Wiederaufforstungskosten 
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aufzulösen, die bis zum Ablauf des achten auf das Schadensjahr 


folgenden Wirtschaftsjahrs entstanden sind. 


 


Sind bis zum Ablauf dieses Wirtschaftsjahrs 


Wiederaufforstungskosten nicht oder nicht in Höhe der gebildeten 


Rücklagen entstanden, so ist die verbleibende Rücklage 


zugunsten des Gewinns dieses Wirtschaftsjahrs aufzulösen. 


 


Bei nicht buchführenden Land- und Forstwirten ist sinngemäß zu 


verfahren. 


 


4.2.3.3 Pauschale Betriebsausgaben nach § 51 EStDV 


 


 Bei Steuerpflichtigen, die pauschale Betriebsausgaben nach § 51 


EStDV in Anspruch nehmen, sind Entschädigungen aus 


Versicherungen i. S. d. Tz. 4.2.3.1. den Einnahmen aus 


Holznutzungen hinzuzurechnen. Es bestehen keine Bedenken, 


auf solche Entschädigungen § 51 Abs. 3 EStDV anzuwenden. 


 


4.2.4 Steuersatz für Kalamitätsholz bei regional größeren 


Schadensereignissen 


 


Für Kalamitätsholz gilt einheitlich der Steuersatz von einem 


Viertel des durchschnittlichen Steuersatzes (§ 34b Abs. 3 Nr. 2 


EStG i. V. m. R 34b.7 Abs. 4 EStR), wenn der Schaden das 


Doppelte des maßgeblichen Nutzungssatzes übersteigt. 


Maßgeblich ist der im Zeitpunkt des Schadensereignisses gültige 


Nutzungssatz oder der nach R 34b.6 Abs. 3 EStR anzuwendende 


Nutzungssatz. Begünstigt ist die gesamte Schadensmenge, die 


für das Schadensereignis anerkannt wurde (§ 34b Abs. 4 EStG). 


Für die Gewährung dieser Tarifvergünstigung ist R 34b.7 Abs. 1 


und 2 EStR entsprechend anzuwenden.  


 


4.2.5 Bewertung von Holzvorräten aus Kalamitätsnutzungen bei 


regional größeren Schadensereignissen 


 


 Bei der Gewinnermittlung durch Betriebsvermögensvergleich 


kann für das Wirtschaftsjahr des Schadensereignisses von der 


Aktivierung des eingeschlagenen und unverkauften 


Kalamitätsholzes ganz oder teilweise abgesehen werden, wenn 
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der Schaden das Doppelte des maßgeblichen Nutzungssatzes 


übersteigt. Maßgeblich ist der im Zeitpunkt des 


Schadensereignisses gültige Nutzungssatz oder der nach R 


34b.6 Abs. 3 EStR anzuwendende Nutzungssatz. 


 


 


 


4.3 Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung 


 


4.3.1 Beim Wiederaufbau von ganz oder teilweise zerstörten 


Gebäuden gilt die für Betriebsgrundstücke nach Tzn. 4.1.1, 4.1.3 


und 4.1.5 getroffene Regelung entsprechend. Die Regelung in 


Tz. 4.1.5 bezieht sich auf alle einem Steuerpflichtigen 


zuzurechnenden Objekte. 


 


4.3.2 Aufwendungen für die Beseitigung von Schäden an Gebäuden 


und am Grund und Boden können ohne nähere Nachprüfung als 


Erhaltungsaufwand behandelt werden, wenn sie den Betrag von 


70.000 € nicht übersteigen; dabei ist von den gesamten 


Aufwendungen auszugehen, auch wenn diese teilweise durch 


Entschädigungen gedeckt sind. Der Abzug als 


Erhaltungsaufwand kommt nur insoweit in Betracht, als die 


Aufwendungen des Steuerpflichtigen die Entschädigungen 


übersteigen und der Steuerpflichtige wegen des Schadens keine 


Absetzung für außergewöhnliche technische oder wirtschaftliche 


Abnutzung vornimmt. Aufwendungen größeren Umfangs können 


gleichmäßig auf zwei bis fünf Jahre verteilt werden. Zur 


Berücksichtigung von Schäden an der zu eigenen Wohnzwecken 


genutzten Wohnung vgl. Tz. 4.5. 


 


4.3.3 Die vorstehenden Regelungen gelten nur für die 


Wiederherstellung von Gebäuden und die Beseitigung von 


Schäden am Grund und Boden, wenn mit der Maßnahme bis zum 


Ablauf des dritten Kalenderjahres nach dem schädigenden 


Ereignis begonnen wurde. 
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4.4 Lohnsteuer 


 


4.4.1 Unterstützung an Arbeitnehmer 


 


 Beihilfen und Unterstützungen des Arbeitgebers an seine 


Arbeitnehmer können nach R 3.11 LStR steuerfrei sein. R 3.11 


Abs. 2 LStR ist auf Unterstützungen, die von dem Hochwasser 


betroffene Arbeitnehmer von ihrem Arbeitgeber erhalten, mit 


folgender Maßgabe anzuwenden: 


 


- die in R 3.11 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 3 LStR genannten 


Voraussetzungen brauchen nicht vorzuliegen, 


 


- die Unterstützungen sind bis zu einem Betrag von 600 € je 


Kalenderjahr steuerfrei. Der 600 € übersteigende Betrag 


gehört nicht zum steuerpflichtigen Arbeitslohn, wenn unter 


Berücksichtigung der Einkommens- und Familienverhältnisse 


des Arbeitnehmers ein besonderer Notfall vorliegt. Im 


Allgemeinen kann bei vom Hochwasser betroffenen 


Arbeitnehmern von einem besonderen Notfall ausgegangen 


werden. 


 


Auf Unterstützungen, die in Form von sonst steuerpflichtigen 


Zinsvorteilen oder in Form von Zinszuschüssen gewährt werden, 


ist die vorstehende Regelung ebenfalls anzuwenden. 


Zinszuschüsse und Zinsvorteile bei Darlehen, die zur 


Beseitigung von Hochwasserschäden aufgenommen worden 


sind, sind deshalb ebenfalls nach R 3.11 Abs. 2 LStR steuerfrei, 


und zwar während der gesamten Laufzeit des Darlehens. 


Voraussetzung hierfür ist, dass das Darlehen die Schadenshöhe 


nicht übersteigt. Bei längerfristigen Darlehen sind Zinszuschüsse 


und Zinsvorteile insgesamt nur bis zu einem Betrag in Höhe des 


Schadens steuerfrei. 


 


Die steuerfreien Leistungen sind im Lohnkonto aufzuzeichnen 


(§ 4 Abs. 2 Nr. 4 Satz 1 LStDV); dabei ist auch zu 


dokumentieren, dass der die Leistung empfangende 


Arbeitnehmer durch das Hochwasser zu Schaden gekommen ist. 
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4.4.2 Arbeitslohnspende 


 


 Verzichten Arbeitnehmer auf die Auszahlung von Teilen des 


Arbeitslohns oder auf Teile eines angesammelten 


Wertguthabens 


 


a) zugunsten einer Beihilfe des Arbeitgebers an vom 


Hochwasser betroffene Arbeitnehmer des Unternehmens (Tz. 


4.4.1) oder 


 


b) zugunsten einer Zahlung des Arbeitgebers auf ein 


Spendenkonto einer spendenempfangsberechtigten 


Einrichtung i. S. d. § 10b Abs. 1 Satz 2 EStG, 


 


bleiben diese Lohnteile bei der Feststellung des steuerpflichtigen 


Arbeitslohns außer Ansatz, wenn der Arbeitgeber die 


Verwendungsauflage erfüllt und dies dokumentiert. 


 


Der außer Ansatz bleibende Arbeitslohn ist im Lohnkonto 


aufzuzeichnen (§ 4 Abs. 2 Nr. 4 Satz 1 LStDV). Auf die 


Aufzeichnung kann verzichtet werden, wenn stattdessen der 


Arbeitnehmer seinen Verzicht schriftlich erteilt hat und diese 


Erklärung zum Lohnkonto genommen worden ist. 


 


Der außer Ansatz bleibende Arbeitslohn ist nicht in der 


Lohnsteuerbescheinigung (§ 41b Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 EStG) 


anzugeben. 


 


Die steuerfrei belassenen Lohnteile dürfen im Rahmen der 


Einkommensteuerveranlagung nicht als Spende berücksichtigt 


werden. 


 


4.5 Aufwendungen für existenziell notwendige Gegenstände 


(Wohnung, Hausrat, Kleidung) als außergewöhnliche 


Belastungen 


 


 Aufwendungen für die Wiederbeschaffung von Hausrat und 


Kleidung und für die Beseitigung von Schäden an dem 


eigengenutzten Wohneigentum können im Rahmen von R 33.2 


EStR als außergewöhnliche Belastung berücksichtigt werden. 
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Dabei ist das Fehlen einer sogenannten 


Elementarschadensversicherung unschädlich; diese stellt keine 


allgemein zugängliche und übliche Versicherungsmöglichkeit i. S. 


d. R 33.2 Nr. 7 EStR dar. 


 


4.6 Freibetrag im Lohnsteuerabzugsverfahren 


 


 Die nach Tz. 4.5 als außergewöhnliche Belastungen abziehbaren 


Aufwendungen können gem. § 39a Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 in 


Verbindung mit § 39a Abs. 2 Satz 4 EStG auf Antrag durch das 


Finanzamt als ein vom Arbeitslohn abzuziehender Freibetrag für 


das Lohnsteuerabzugsverfahren ermittelt werden. 


 


5. Grundsteuer 


 


 Die Voraussetzungen für einen Erlass der Grundsteuer wegen 


wesentlicher Ertragsminderung sind in § 33 GrStG geregelt. 


Entsprechende Erlassanträge sind innerhalb der Antragsfrist des 


§ 34 Abs. 2 GrStG an die jeweilige Gemeinde (Abschnitt 2 GrStR) 


zu richten. 


 


6. Gewerbesteuer 


 


 Stundungs- und Erlassanträge sind an die jeweilige Gemeinde  


(R 1.6 Abs. 1 GewStR) zu richten. 


 


 


gez. 


Im Auftrag 


 


Dr. van Lishaut 
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Steuerliche Maßnahmen zur Berücksichtigung der Schäden im Zusammenhang 


mit den Unwetterereignissen im Juli dieses Jahres 


 


Durch Unwetter Mitte Juli dieses Jahres (insbesondere am 14. und 15. Juli 2021) sind 


in Teilen von Rheinland-Pfalz (insbesondere in der Eifel) beträchtliche Schäden durch 


Hochwasser entstanden. Die Beseitigung dieser Schäden wird bei vielen Steuerpflich-


tigen zu erheblichen finanziellen Belastungen führen. Es ist daher angezeigt, den Ge-


schädigten durch steuerliche Maßnahmen zur Vermeidung unbilliger Härten entge-


genzukommen und auf die steuerlichen Hilfsmaßnahmen durch Presseveröffentli-


chungen, Aushang im Finanzamt oder in anderer geeigneter Weise hinzuweisen. 


 


1. Stundungs- und Vollstreckungsmaßnahmen sowie Anpassung der Vorauszah-


lungen 


 


1.1 Die nachweislich unmittelbar und nicht unerheblich betroffenen Steuerpflichti-


gen können bis zum 31. Oktober 2021 unter Darlegung ihrer Verhältnisse An-


träge auf Stundung der bis zu diesem Zeitpunkt bereits fälligen oder fällig wer-


denden Steuern des Bundes und des Landes sowie Anträge auf Anpassung 


der Vorauszahlungen auf die Einkommensteuer (Körperschaftsteuer) stellen. 


Die Stundungen sind längstens bis zum 31. Januar 2022 zu gewähren. Diese 


Anträge sind nicht deshalb abzulehnen, weil die Steuerpflichtigen die entstan-


denen Schäden wertmäßig nicht im Einzelnen nachweisen können. Bei der 


Nachprüfung der Voraussetzungen für Stundungen sind keine strengen Anfor-


derungen zu stellen. Auf die Erhebung von Stundungszinsen kann i. d. R. ver-


zichtet werden. § 222 Satz 3 und 4 AO bleibt unberührt. 
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1.2 Anträge auf Stundung der nach dem 31. Oktober 2021 fälligen Steuern sowie 


Anträge auf Anpassung der Vorauszahlungen sind besonders zu begründen. 


 


1.3 Wird dem Finanzamt bis zum 31. Oktober 2021 aufgrund Mitteilung des Voll-


streckungsschuldners bekannt, dass der Vollstreckungsschuldner nachweislich 


unmittelbar und nicht unerheblich betroffen ist, soll bis zum 31. Januar 2022 


von Vollstreckungsmaßnahmen bei bis zum 31. Oktober 2021 fällig geworde-


nen Steuern i. S. d. Tz. 1.1 abgesehen werden. In den betreffenden Fällen sind 


die im Zeitraum vom 14. Juli 2021 bis zum 31. Januar 2022 verwirkten Säum-


niszuschläge für diese Steuern zum 31. Januar 2022 zu erlassen. Die Finanz-


ämter können den Erlass durch Allgemeinverfügung (§ 118 Satz 2 AO) regeln. 


 


1.4 Für die mittelbar Betroffenen gelten die allgemeinen Grundsätze. 


 


2. Nachweis steuerbegünstigter Zuwendungen 


 


 Statt einer Zuwendungsbestätigung genügt als Nachweis der Zuwendungen, 


die bis zum 31. Oktober 2021 zur Hilfe in Katastrophenfällen auf ein für den Ka-


tastrophenfall eingerichtetes Sonderkonto einer inländischen juristischen Per-


son des öffentlichen Rechts, einer inländischen öffentlichen Dienststelle oder 


eines inländischen amtlich anerkannten Verbandes der freien Wohlfahrtspflege 


einschließlich seiner Mitgliedsorganisationen eingezahlt oder bis zur Einrich-


tung des Sonderkontos auf ein anderes Konto der genannten Zuwendungs-


empfänger eingezahlt werden, der Bareinzahlungsbeleg oder die Buchungsbe-


stätigung eines Kreditinstitutes (z. B. der Kontoauszug, Lastschrifteinzugsbeleg 


oder der PC-Ausdruck bei Online-Banking). Wird die Zuwendung über ein als 


Treuhandkonto geführtes Konto eines Dritten auf eines der genannten Sonder-


konten eingezahlt, genügt als Nachweis der Bareinzahlungsbeleg oder die Bu-


chungsbestätigung des Kreditinstituts des Zuwendenden zusammen mit einer 


Kopie des Bareinzahlungsbelegs oder der Buchungsbestätigung des Kreditin-


stituts des Dritten (§ 50 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 EStDV).  


 


Bei Zuwendungen zur Hilfe in Katastrophenfällen, die bis zum 31. Oktober 2021 


über ein Konto eines Dritten an eine inländische juristische Person des öffentli-


chen Rechts, an eine inländische öffentliche Dienststelle oder an eine nach § 5 


Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes steuerbefreite Körperschaft, Per-


sonenvereinigung oder Vermögensmasse geleistet werden, genügt als Nach-


weis eine auf den jeweiligen Zuwendenden ausgestellten Zuwendungsbestäti-


gung des Zuwendungsempfängers, wenn das Konto des Dritten als Treuhand-
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konto geführt wurde, die Zuwendungen von dort an den Zuwendungsemp-


fänger weitergeleitet wurden und diesem eine Liste mit den einzelnen Zuwen-


denden und ihrem jeweiligen Anteil an der Zuwendungssumme übergeben 


wurde (§ 50 Abs. 5 EStDV). 


 


Die für den Nachweis jeweils erforderlichen Unterlagen sind vom Zuwendenden 


auf Verlangen der Finanzbehörde vorzulegen und im Übrigen bis zum Ablauf 


eines Jahres nach Bekanntgabe der Steuerfestsetzung aufzubewahren (§ 50 


Abs. 8 EStDV). 


 


2.1 Spendenaktionen von gemeinnützigen Körperschaften für durch das Hochwas-


ser geschädigte Personen 


 


Einer gemeinnützigen Körperschaft ist es grundsätzlich nicht erlaubt, Mittel für 


steuerbegünstigte Zwecke zu verwenden, die sie nach ihrer Satzung nicht för-


dert (§ 55 Abs. 1 Nr. 1 AO). Ruft eine gemeinnützige Körperschaft, die nach ih-


rer Satzung keine hier in Betracht kommenden Zwecke wie insbesondere mild-


tätige Zwecke verfolgt (z. B. Sportverein, Musikverein, Kleingartenverein oder 


Brauchtumsverein), zu Spenden zur Hilfe für die Opfer des Hochwassers auf 


und kann sie die Spenden nicht zu Zwecken, die sie nach ihrer Satzung fördert, 


verwenden, gilt Folgendes: 


 


Es ist unschädlich für die Steuerbegünstigung einer Körperschaft, die nach ih-


rer Satzung keine z. B. mildtätigen Zwecke fördert oder regional gebunden ist, 


wenn sie Mittel, die sie im Rahmen einer Sonderaktion für die Hilfe für Opfer 


des Hochwassers erhalten hat, ohne entsprechende Änderung ihrer Satzung 


für den angegebenen Zweck verwendet. Hierzu reicht es aus, wenn die Spen-


den entweder an eine steuerbegünstigte Körperschaft, die zum Beispiel mildtä-


tige Zwecke verfolgt, oder an eine inländische juristische Person des öffentli-


chen Rechts bzw. eine inländische öffentliche Dienststelle zur Hilfe für die Op-


fer des Unwetters in Rheinland-Pfalz weitergeleitet werden. Die gemeinnützige 


Einrichtung, die die Spenden gesammelt hat, muss entsprechende Zuwen-


dungsbestätigungen für Spenden bescheinigen, die sie für die Hilfe für Opfer 


des Hochwassers in Rheinland-Pfalz erhält und verwendet, Auf die Sonderakti-


on ist in der Zuwendungsbestätigung hinzuweisen. 
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3. Verlust von Buchführungsunterlagen 


 


 Sind unmittelbar durch das Schadensereignis Buchführungsunterlagen und 


sonstige Aufzeichnungen vernichtet worden oder verloren gegangen, so sind 


hieraus steuerlich keine nachteiligen Folgerungen zu ziehen. Der betroffene 


Steuerpflichtige sollte die Vernichtung bzw. den Verlust zeitnah dokumentieren 


und soweit wie möglich nachweisen oder glaubhaft machen. 


 


4. Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Lohnsteuer 


 


4.1 Gemeinsame Regelungen für Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, Gewer-


bebetrieb und selbständiger Arbeit 


 


4.1.1 Sonderabschreibungen beim Wiederaufbau von Betriebsgebäuden 


 


 Soweit es sich bei den Aufwendungen zum Wiederaufbau ganz oder zum Teil 


zerstörter Gebäude (Ersatzherstellung) nicht um Erhaltungsaufwand handelt 


(vgl. Tz. 4.1.7), können auf Antrag im Wirtschaftsjahr der Fertigstellung und in 


den beiden folgenden Wirtschaftsjahren (Begünstigungszeitraum) von den Her-


stellungs- oder Wiederherstellungskosten Sonderabschreibungen bis zu insge-


samt 30 Prozent vorgenommen werden. Die AfA nach § 7 Abs. 4 EStG ist da-


bei nach der vor dem Schadensereignis maßgeblichen Bemessungsgrundlage, 


gemindert um eine etwa aus Anlass des Schadens vorgenommene Teilwertab-


schreibung oder Absetzung für außergewöhnliche Abnutzung und erhöht um 


die Wiederherstellungskosten, zu berechnen. Nach Ablauf des Begünstigungs-


zeitraums ist die AfA vom Restwert zu bemessen (vgl. § 7a Abs. 9 EStG, R 7a 


Abs. 9 EStR). 


 


4.1.2 Sonderabschreibungen bei Ersatzbeschaffung beweglicher Anlagegüter 


 


 Bei beweglichen Anlagegütern, die als Ersatz für vernichtete oder verloren ge-


gangene bewegliche Anlagegüter angeschafft oder hergestellt worden sind, 


können auf Antrag im Wirtschaftsjahr der Anschaffung oder Herstellung und in 


den beiden folgenden Wirtschaftsjahren (Begünstigungszeitraum) Sonderab-


schreibungen bis zu insgesamt 50 Prozent der Anschaffungs- oder Herstel-


lungskosten vorgenommen werden. Nach Ablauf des Begünstigungszeitraumes 


ist die AfA nach dem Restwert und der Restnutzungsdauer zu bemessen (§ 7a 


Abs. 9 EStG, R 7a Abs. 10 EStR). 
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4.1.3 Im Übrigen sind für die Sonderabschreibungen nach Tz. 4.1.1 und Tz. 4.1.2 die 


gemeinsamen Vorschriften für Sonderabschreibungen nach § 7a Abs. 1, 2 und 


Abs. 4 bis 8 EStG anzuwenden. 


 


Die Sonderabschreibungen nach Tz. 4.1.1 und 4.1.2 können nur in Anspruch 


genommen werden, wenn mit der Ersatzherstellung oder Ersatzbeschaffung bis 


zum Ablauf des dritten dem Wirtschaftsjahr des schädigenden Ereignisses fol-


genden Wirtschaftsjahres begonnen wurde. 


 


4.1.4 Bildung von Rücklagen 


 


 Für die Ersatzbeschaffung unbeweglicher und beweglicher Anlagegüter kann 


auf Antrag in besonders begründeten Ausnahmefällen in Wirtschaftsjahren vor 


dem Wirtschaftsjahr der Ersatzherstellung (Tz. 4.1.1) bzw. Ersatzbeschaffung 


(Tz. 4.1.2) die Bildung einer Rücklage zugelassen werden. Solche Ausnahme-


fälle können vorliegen bei außergewöhnlich hohen Teilherstellungskosten oder 


Anzahlungen oder wenn die Zulassung von Sonderabschreibungen nicht aus-


reicht, um die Finanzierung der Maßnahmen zur Beseitigung der Schäden zu 


sichern. Die Rücklage darf zusammen 30 Prozent (Tz. 4.1.1) bzw. 50 Prozent 


(Tz. 4.1.2) der Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Ersatzwirtschaftsgü-


ter nicht übersteigen. 


 


Die Rücklage ist gewinnerhöhend aufzulösen, sobald und soweit für die Wirt-


schaftsgüter, deren Finanzierung die Rücklage erleichtern soll, Sonderab-


schreibungen vorgenommen werden können, bei beweglichen Wirtschaftsgü-


tern spätestens am Schluss des ersten Wirtschaftsjahres, das nach der in Tz. 


4.1.3 genannten Frist endet und bei Baumaßnahmen spätestens am Schluss 


des vierten auf den Beginn der Baumaßnahme (Tz. 4.1.3 Abs. 2) folgenden 


Wirtschaftsjahres. 


 


 Die Grundsätze von R 6.5 Abs. 4 und 6.6 Abs. 7 EStR sind anzuwenden. 


 


4.1.5 Die Gewinnminderung durch Sonderabschreibungen und Bildung von Rückla-


gen darf insgesamt höchstens 600.000 € betragen; sie darf in keinem Jahr 


200.000 € übersteigen. Höhere Sonderabschreibungen und Rücklagen können 


mit Zustimmung des Bundesministeriums der Finanzen im Einzelfall zugelas-


sen werden, wenn sie bei erheblichen Schäden zur Milderung der eingetrete-
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nen Notlage erforderlich erscheinen. Satz 1 gilt nicht für Rücklagen, die nach R 


6.5 Abs. 4 bzw. R 6.6 EStR gebildet werden. 


 


4.1.6 Werden für die in den Tz. 4.1.1 bis 4.1.2 genannten Schäden Entschädigungen, 


insbesondere auf Grund einer Versicherung, gewährt und werden stille Reser-


ven nach R 6.6 EStR übertragen, so sind die nach diesem Erlass zulässigen 


Sonderabschreibungen und Rücklagen für die Ersatzwirtschaftsgüter nach ih-


ren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um die Entschädigun-


gen, zu bemessen. Entsprechend ist zu verfahren, wenn Zuschüsse gem. R 6.5 


Abs. 2 EStR erfolgsneutral behandelt werden. 


 


4.1.7 Wiederherstellung beschädigter Betriebsgebäude und beschädigter bewegli-


cher Anlagegüter 


 


 Aufwendungen für die Wiederherstellung beschädigter Betriebsgebäude und 


beschädigter beweglicher Anlagegüter können ohne nähere Prüfung als Erhal-


tungsaufwand anerkannt werden, wenn mit der Wiederherstellung innerhalb 


von drei Jahren nach dem schädigenden Ereignis begonnen wurde und die 


bisherigen Buchwerte fortgeführt werden. Das gilt bei Gebäuden nur, wenn die 


Aufwendungen 70.000 € nicht übersteigen; dabei ist von den gesamten Auf-


wendungen auszugehen, auch wenn diese teilweise durch Entschädigung ge-


deckt sind. Höhere Aufwendungen können bei Gebäuden nach Prüfung des 


Einzelfalls ebenso als Erhaltungsaufwendungen anerkannt werden. 


 


 Der Abzug als Erhaltungsaufwand kommt nur insoweit in Betracht, als die Auf-


wendungen des Steuerpflichtigen die Entschädigungen übersteigen und der 


Steuerpflichtige wegen des Schadens keine Absetzung für außergewöhnliche 


technische oder wirtschaftliche Absetzungen vornimmt. 


 


4.1.8 Beseitigung von Hochwasserschäden am Grund und Boden 


 


 Die Aufwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden am Grund und 


Boden können sofort als Betriebsausgaben abgezogen werden. Das Gleiche 


gilt für Aufwendungen zur Wiederherstellung von Hofbefestigungen und Wirt-


schaftswegen, wenn der bisherige Buchwert beibehalten wird. 


 


4.1.9 Besonderer Erhaltungsaufwand größeren Umfangs 
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Erhaltungsaufwand i. S. d. Tzn. 4.1.7, 4.1.8 und 4.2.2 größeren Umfangs kann 


auf Antrag gleichmäßig auf zwei bis fünf Jahre verteilt werden. 


 


4.2 Sonderregelungen für die Land- und Forstwirtschaft 


 


4.2.1 Ertragsausfälle bei der Gewinnermittlung nach § 13a EStG 


 


Landwirten, deren Gewinn gem. § 13a EStG ermittelt wird, kann die auf den 


Gewinn der landwirtschaftlichen Nutzung (§ 13a Abs. 4 EStG) und die auf den 


Gewinn der Sondernutzungen (§ 13a Abs. 6 Satz 1 und 2 EStG) entfallende 


Einkommensteuer ganz oder zum Teil erlassen werden, soweit durch das 


Schadensereignis Ertragsausfälle eingetreten sind und keine Ansprüche aus 


Versicherungsleistungen bestehen. 


 


4.2.2 Wiederanpflanzung zerstörter Dauerkulturen 


 


 Die Aufwendungen für die Herrichtung und Wiederanpflanzungen zerstörter 


Anlagen können ohne nähere Prüfung als sofort abziehbare Betriebsausgaben 


behandelt werden, wenn der bisherige Buchwert beibehalten wird. 


 


4.2.3 Behandlung von Entschädigungen aus Versicherungen bei Forstschäden 


 


4.2.3.1 Begünstigungen nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. Abs. 3 EStG 


 


 Zu den Einnahmen aus Holznutzungen gehören auch Entschädigungen aus 


Versicherungen, soweit diese Entschädigungen auf den forstwirtschaftlichen 


Aufwuchs entfallen. Dies gilt auch für Entschädigungsleistungen für den künftig 


entgehenden Holzzuwachs (vgl. BFH-Urteil vom 31. Mai 1954 - BStBl III S. 


229).  


 


4.2.3.2 Bildung einer Rücklage für Ersatzbeschaffung nach R 6.6 EStR 


 


Aus Billigkeitsgründen kann bei Versicherungsleistungen auf eine Aufteilung in 


eine Entschädigung für entgehende Einnahmen und Substanzverluste verzich-


tet werden. Soweit der Buchwert für den betroffenen Baumbestand beibehalten 


wird, können die Einnahmen einer Rücklage nach R 6.6 EStR zugeführt wer-


den. Die Rücklage ist im Wirtschaftsjahr der Wiederaufforstung der Schadens-


flächen bis zur Höhe der Wiederaufforstungskosten aufzulösen, die bis zum Ab-
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lauf des achten auf das Schadensjahr folgenden Wirtschaftsjahrs entstanden 


sind. 


 


Sind bis zum Ablauf dieses Wirtschaftsjahrs Wiederaufforstungskosten nicht 


oder nicht in Höhe der gebildeten Rücklagen entstanden, so ist die verbleiben-


de Rücklage zugunsten des Gewinns dieses Wirtschaftsjahrs aufzulösen. 


 


Bei nicht buchführenden Land- und Forstwirten ist sinngemäß zu verfahren. 


 


4.2.3.3 Pauschale Betriebsausgaben nach § 51 EStDV 


 


 Bei Steuerpflichtigen, die pauschale Betriebsausgaben nach § 51 EStDV in An-


spruch nehmen, sind Entschädigungen aus Versicherungen i. S. d. Tz. 4.2.3.1. 


den Einnahmen aus Holznutzungen hinzuzurechnen. Es bestehen keine Be-


denken, auf solche Entschädigungen § 51 Abs. 3 EStDV anzuwenden. 


 


4.2.4 Steuersatz für Kalamitätsholz bei regional größeren Schadensereignissen 


 


Für Kalamitätsholz gilt einheitlich der Steuersatz von einem Viertel des durch-


schnittlichen Steuersatzes (§ 34b Abs. 3 Nr. 2 EStG i. V. m. R 34b.7 Abs. 4 


EStR), wenn der Schaden das Doppelte des maßgeblichen Nutzungssatzes 


übersteigt. Maßgeblich ist der im Zeitpunkt des Schadensereignisses gültige 


Nutzungssatz oder der nach R 34b.6 Abs. 3 EStR anzuwendende Nutzungs-


satz. Begünstigt ist die gesamte Schadensmenge, die für das Schadensereig-


nis anerkannt wurde (§ 34b Abs. 4 EStG). Für die Gewährung dieser Tarifver-


günstigung ist R 34b.7 Abs. 1 und 2 EStR entsprechend anzuwenden.  


 


4.2.5 Bewertung von Holzvorräten aus Kalamitätsnutzungen bei regional größeren 


Schadensereignissen 


 


 Bei der Gewinnermittlung durch Betriebsvermögensvergleich kann für das Wirt-


schaftsjahr des Schadensereignisses von der Aktivierung des eingeschlagenen 


und unverkauften Kalamitätsholzes ganz oder teilweise abgesehen werden, 


wenn der Schaden das Doppelte des maßgeblichen Nutzungssatzes übersteigt. 


Maßgeblich ist der im Zeitpunkt des Schadensereignisses gültige Nutzungssatz 


oder der nach R 34b.6 Abs. 3 EStR anzuwendende Nutzungssatz. 
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4.3 Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung 


 


4.3.1 Beim Wiederaufbau von ganz oder teilweise zerstörten Gebäuden gilt die für 


Betriebsgrundstücke nach Tzn. 4.1.1, 4.1.3 und 4.1.5 getroffene Regelung ent-


sprechend. Die Regelung in Tz. 4.1.5 bezieht sich auf alle einem Steuerpflichti-


gen zuzurechnenden Objekte. 


 


4.3.2 Aufwendungen für die Beseitigung von Schäden an Gebäuden und am Grund 


und Boden können ohne nähere Nachprüfung als Erhaltungsaufwand behan-


delt werden, wenn sie den Betrag von 70.000 € nicht übersteigen; dabei ist von 


den gesamten Aufwendungen auszugehen, auch wenn diese teilweise durch 


Entschädigungen gedeckt sind. Der Abzug als Erhaltungsaufwand kommt nur 


insoweit in Betracht, als die Aufwendungen des Steuerpflichtigen die Entschä-


digungen übersteigen und der Steuerpflichtige wegen des Schadens keine Ab-


setzung für außergewöhnliche technische oder wirtschaftliche Abnutzung vor-


nimmt. Aufwendungen größeren Umfangs können gleichmäßig auf zwei bis fünf 


Jahre verteilt werden. Zur Berücksichtigung von Schäden an der zu eigenen 


Wohnzwecken genutzten Wohnung vgl. Tz. 4.5. 


 


4.3.3 Die vorstehenden Regelungen gelten nur für die Wiederherstellung von Ge-


bäuden und die Beseitigung von Schäden am Grund und Boden, wenn mit der 


Maßnahme bis zum Ablauf des dritten Kalenderjahres nach dem schädigenden 


Ereignis begonnen wurde. 


 


4.4 Lohnsteuer 


 


4.4.1 Unterstützung an Arbeitnehmer 


 


 Beihilfen und Unterstützungen des Arbeitgebers an seine Arbeitnehmer können 


nach R 3.11 LStR steuerfrei sein. R 3.11 Abs. 2 LStR ist auf Unterstützungen, 


die von dem Hochwasser betroffene Arbeitnehmer von ihrem Arbeitgeber erhal-


ten, mit folgender Maßgabe anzuwenden: 


 


- die in R 3.11 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 3 LStR genannten Voraussetzungen 


brauchen nicht vorzuliegen, 


 


- die Unterstützungen sind bis zu einem Betrag von 600 € je Kalenderjahr 


steuerfrei. Der 600 € übersteigende Betrag gehört nicht zum steuerpflichti-
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gen Arbeitslohn, wenn unter Berücksichtigung der Einkommens- und Famili-


enverhältnisse des Arbeitnehmers ein besonderer Notfall vorliegt. Im Allge-


meinen kann bei vom Hochwasser betroffenen Arbeitnehmern von einem 


besonderen Notfall ausgegangen werden. 


 


Auf Unterstützungen, die in Form von sonst steuerpflichtigen Zinsvorteilen oder 


in Form von Zinszuschüssen gewährt werden, ist die vorstehende Regelung 


ebenfalls anzuwenden. Zinszuschüsse und Zinsvorteile bei Darlehen, die zur 


Beseitigung von Hochwasserschäden aufgenommen worden sind, sind 


deshalb ebenfalls nach R 3.11 Abs. 2 LStR steuerfrei, und zwar während der 


gesamten Laufzeit des Darlehens. Voraussetzung hierfür ist, dass das Darle-


hen die Schadenshöhe nicht übersteigt. Bei längerfristigen Darlehen sind Zins-


zuschüsse und Zinsvorteile insgesamt nur bis zu einem Betrag in Höhe des 


Schadens steuerfrei. 


 


Die steuerfreien Leistungen sind im Lohnkonto aufzuzeichnen (§ 4 Abs. 2 Nr. 4 


Satz 1 LStDV); dabei ist auch zu dokumentieren, dass der die Leistung emp-


fangende Arbeitnehmer durch das Hochwasser zu Schaden gekommen ist. 


 


4.4.2 Arbeitslohnspende 


 


 Verzichten Arbeitnehmer auf die Auszahlung von Teilen des Arbeitslohns oder 


auf Teile eines angesammelten Wertguthabens 


 


a) zugunsten einer Beihilfe des Arbeitgebers an vom Hochwasser betroffene 


Arbeitnehmer des Unternehmens (Tz. 4.4.1) oder 


 


b) zugunsten einer Zahlung des Arbeitgebers auf ein Spendenkonto einer 


spendenempfangsberechtigten Einrichtung i. S. d. § 10b Abs. 1 Satz 2 


EStG, 


 


bleiben diese Lohnteile bei der Feststellung des steuerpflichtigen Arbeitslohns 


außer Ansatz, wenn der Arbeitgeber die Verwendungsauflage erfüllt und dies 


dokumentiert. 


 


Der außer Ansatz bleibende Arbeitslohn ist im Lohnkonto aufzuzeichnen (§ 4 


Abs. 2 Nr. 4 Satz 1 LStDV). Auf die Aufzeichnung kann verzichtet werden, 


wenn stattdessen der Arbeitnehmer seinen Verzicht schriftlich erteilt hat und 


diese Erklärung zum Lohnkonto genommen worden ist. 
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Der außer Ansatz bleibende Arbeitslohn ist nicht in der Lohnsteuerbescheini-


gung (§ 41b Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 EStG) anzugeben. 


 


Die steuerfrei belassenen Lohnteile dürfen im Rahmen der Einkommensteuer-


veranlagung nicht als Spende berücksichtigt werden. 


 


4.5 Aufwendungen für existenziell notwendige Gegenstände (Wohnung, Hausrat, 


Kleidung) als außergewöhnliche Belastungen 


 


 Aufwendungen für die Wiederbeschaffung von Hausrat und Kleidung und für 


die Beseitigung von Schäden an dem eigengenutzten Wohneigentum können 


im Rahmen von R 33.2 EStR als außergewöhnliche Belastung berücksichtigt 


werden. Dabei ist das Fehlen einer sogenannten Elementarschadensversiche-


rung unschädlich; diese stellt keine allgemein zugängliche und übliche Versi-


cherungsmöglichkeit i. S. d. R 33.2 Nr. 7 EStR dar. 


 


4.6 Freibetrag im Lohnsteuerabzugsverfahren 


 


 Die nach Tz. 4.5 als außergewöhnliche Belastungen abziehbaren Aufwendun-


gen können gem. § 39a Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 in Verbindung mit § 39a Abs. 2 


Satz 4 EStG auf Antrag durch das Finanzamt als ein vom Arbeitslohn abzuzie-


hender Freibetrag für das Lohnsteuerabzugsverfahren ermittelt werden. 


 


5. Grundsteuer 


 


 Die Voraussetzungen für einen Erlass der Grundsteuer wegen wesentlicher 


Ertragsminderung sind in § 33 GrStG geregelt. Entsprechende Erlassanträge 


sind innerhalb der Antragsfrist des § 34 Abs. 2 GrStG an die Gemeinden oder 


das zuständige Finanzamt (Abschnitt 2 GrStR) zu richten. 


 


6. Gewerbesteuer 


 


 Stundungs- und Erlassanträge sind an die Gemeinden oder an das zuständige 


Finanzamt (§ 1 GewStG und R 1.6 Abs. 1 GewStR) zu richten. 


 


Im Auftrag 


gez. Ulrike Y. Hans 
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Urteil vom 01. März 2021, IX R 27/19 
Private Veräußerungsgeschäfte - Keine Besteuerung des auf das häusliche Arbeitszimmer entfallenden 
Veräußerungsgewinns


ECLI:DE:BFH:2021:U.010321.IXR27.19.0


BFH IX. Senat


EStG § 22 Nr 2 , EStG § 23 Abs 1 S 1 Nr 1 S 1 , EStG § 23 Abs 1 S 1 Nr 1 S 3 Alt 1 , EStG § 4 Abs 5 S 1 Nr 6b , EStG § 9 Abs 5 
S 1 , EStG § 23 Abs 1 S 1 Nr 1 S 3 Alt 2 , EStG VZ 2017 


vorgehend Finanzgericht Baden-Württemberg , 23. Juli 2019, Az: 5 K 338/19


Leitsätze


Wird eine zu eigenen Wohnzwecken genutzte Eigentumswohnung innerhalb der zehnjährigen Haltefrist veräußert, ist der 
Veräußerungsgewinn auch insoweit gemäß § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 3 EStG von der Besteuerung ausgenommen, als er 
auf ein zur Erzielung von Überschusseinkünften genutztes häusliches Arbeitszimmer entfällt (entgegen BMF-Schreiben 
vom 05.10.2000, BStBl I 2000, 1383, Rz 21).


Tenor


Die Revision des Beklagten gegen das Urteil des Finanzgerichts Baden-Württemberg vom 23.07.2019 - 5 K 338/19 wird als 
unbegründet zurückgewiesen.


Die Kosten des Revisionsverfahrens hat der Beklagte zu tragen.


Tatbestand


I.


1 Streitig ist, ob ein Gewinn aus der Veräußerung einer Eigentumswohnung als sonstige Einkünfte i.S. des § 22 Nr. 2 
i.V.m. § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Einkommensteuergesetzes in der im Streitjahr (2017) geltenden Fassung (EStG) zu 
berücksichtigen ist, soweit er auf den Bereich des häuslichen Arbeitszimmers entfällt.


2 Die Klägerin und Revisionsbeklagte (Klägerin) erzielte im Streitjahr als Lehrerin Einkünfte aus nichtselbständiger 
Arbeit; bei der Ermittlung dieser Einkünfte machte sie --wie auch in früheren Veranlagungszeiträumen-- 
Aufwendungen für ein in ihrer Eigentumswohnung liegendes häusliches Arbeitszimmer als Werbungskosten geltend, 
die von dem Beklagten und Revisionskläger (Finanzamt --FA--) jeweils mit dem Höchstbetrag in Höhe von 1.250 € 
anerkannt worden sind. Die Klägerin hatte die Eigentumswohnung mit notariell beurkundetem Kaufvertrag vom 
29.06.2012 erworben und sodann mit Vertrag vom 11.07.2017 veräußert.


3 In ihrer Einkommensteuererklärung für das Streitjahr erklärte die Klägerin einen aus dieser Veräußerung 
resultierenden, anteilig auf die Grundfläche des häuslichen Arbeitszimmers entfallenden Gewinn aus privaten 
Veräußerungsgeschäften in Höhe von 10.918 €. Das FA folgte der Berechnung im Wesentlichen und berücksichtigte im 
Einkommensteuerbescheid für 2017 vom 15.10.2018 Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften in Höhe von 
10.941 €.
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4 Der Einspruch der Klägerin wurde als unbegründet zurückgewiesen.


5 Der Klage gab das Finanzgericht (FG) mit seinem in Entscheidungen der Finanzgerichte 2020, 46 veröffentlichten 
Urteil statt und setzte die Einkünfte aus der Veräußerung der Eigentumswohnung mit 0 € an. Zur Begründung führte 
es im Wesentlichen aus, der Veräußerungsgewinn sei zwar grundsätzlich gemäß § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 1 EStG 
steuerpflichtig, da die Klägerin das Objekt innerhalb des Zehnjahreszeitraums veräußert habe. Der 
Veräußerungsgewinn sei aber nach § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 3 EStG von der Besteuerung ausgenommen, auch 
soweit er auf das häusliche Arbeitszimmer innerhalb der selbst genutzten Wohnung entfalle. Für die Ausnahme von 
der Besteuerung sei es nicht schädlich, wenn die Klägerin ihre Eigentumswohnung vor der Veräußerung mit einem 
unwesentlichen Teil (ca. 10 % der Wohnfläche) zu ausschließlich beruflichen Zwecken als häusliches Arbeitszimmer 
genutzt habe. Die Veräußerungsgewinnbesteuerung nach § 23 Abs. 1 EStG stelle darauf ab, dass ein einzeln 
veräußerbares "Wirtschaftsgut" veräußert werde. Nur die Eigentumswohnung als solche, nicht hingegen das häusliche 
Arbeitszimmer erfülle den Begriff des Wirtschaftsguts, da das Arbeitszimmer nicht losgelöst von der 
Eigentumswohnung veräußerbar sei.


6 Mit seiner Revision rügt das FA die Verletzung materiellen Rechts (§ 22 Nr. 2 i.V.m. § 23 Abs. 1 EStG). Es trägt zur 
Begründung im Wesentlichen vor, der Besteuerungstatbestand des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG sei erfüllt, da die 
Veräußerung der Eigentumswohnung auch das häusliche Arbeitszimmer umfasst habe. Das häusliche Arbeitszimmer 
sei nahezu ausschließlich beruflich und nicht zu eigenen Wohnzwecken genutzt worden. Die vom FG angeführte 
Voraussetzung, dass es sich bei dem häuslichen Arbeitszimmer um ein eigenständiges Wirtschaftsgut handeln oder 
man ein solches durch eine Teilung herstellen können müsse, um eine Besteuerung nach § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG 
vorzunehmen, sei weder aus dem Gesetzeswortlaut noch aus dem Sinn und Zweck der gesetzlichen Regelung 
erkennbar. Folge man dem FG, wäre bei dem veräußerten Gesamtwirtschaftsgut "Wohnung", das nicht in selbständige 
Wirtschaftsgüter aufteilbar sei, die Veräußerung insgesamt deshalb zu versteuern, weil das in Rede stehende 
Gesamtwirtschaftsgut "Wohnung" nicht im Ganzen zu Wohnzwecken genutzt werde.


7 Das FA beantragt,
das Urteil des FG aufzuheben und die Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften gemäß § 23 EStG aus der 
Veräußerung des Objekts Y-Straße in Z mit 10.941 € anzusetzen.


8 Die Klägerin beantragt,
die Revision zurückzuweisen.


9 Sie schließt sich der Auffassung des FG an.


10 Das dem Rechtsstreit beigetretene Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat keinen Antrag gestellt. Es unterstützt 
das Begehren des FA und führt im Wesentlichen aus, ein für die Arbeitnehmertätigkeit als häusliches Arbeitszimmer 
genutzter Gebäudeteil sei --unabhängig von der Qualifizierung als einzeln veräußerbares Wirtschaftsgut-- bei der 
Veräußerung der selbst bewohnten Eigentumswohnung nicht den eigenen Wohnzwecken nach § 23 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 Satz 3 EStG zuzuordnen und damit auch nicht von der Besteuerung ausgenommen. Die Veräußerung des 
Gebäudeteils "häusliches Arbeitszimmer" erfülle daher den Veräußerungstatbestand des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
EStG.


Entscheidungsgründe
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II.


11 Die Revision des FA ist unbegründet und daher zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung --FGO--). 
Das FG hat im Ergebnis zu Recht entschieden, dass das --für die Erzielung von Überschusseinkünften genutzte-- 
häusliche Arbeitszimmer der Klägerin nach § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 3 EStG von der Besteuerung ausgenommen 
ist.


12 1. Nach § 22 Nr. 2 EStG zählen zu den sonstigen Einkünften (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 EStG) auch Einkünfte aus privaten 
Veräußerungsgeschäften i.S. des § 23 EStG. Dazu gehören gemäß § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG 
Veräußerungsgeschäfte bei Grundstücken und Rechten, die den Vorschriften des bürgerlichen Rechts über 
Grundstücke unterliegen (z.B. Erbbaurecht, Mineralgewinnungsrecht), bei denen der Zeitraum zwischen Anschaffung 
und Veräußerung nicht mehr als zehn Jahre beträgt. Ausgenommen sind Wirtschaftsgüter, die im Zeitraum zwischen 
Anschaffung oder Fertigstellung und Veräußerung ausschließlich zu eigenen Wohnzwecken (1. Alternative) oder im 
Jahr der Veräußerung und in den beiden vorangegangenen Jahren zu eigenen Wohnzwecken (2. Alternative) genutzt 
wurden (§ 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 3 EStG). Die Freistellung bewirkt eine Rückausnahme von der ausnahmsweisen, 
den Grundsatz der im Dualismus der Einkunftsarten verankerten Nichtsteuerbarkeit von Wertveränderungen privater 
Wirtschaftsgüter durchbrechenden Steuerbarkeit privater Veräußerungsgeschäfte (vgl. dazu Blümich/Ratschow, § 23 
EStG Rz 10; BeckOK EStG/Trossen, 9. Ed. [01.01.2021], EStG § 23 Rz 6).


13 a) Das Tatbestandsmerkmal "Nutzung zu eigenen Wohnzwecken" setzt in beiden Alternativen des § 23 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 Satz 3 EStG voraus, dass eine Immobilie zum Bewohnen geeignet ist und vom Steuerpflichtigen bewohnt wird.


14 aa) Die Senatsrechtsprechung hat den Begriff der Nutzung zu eigenen Wohnzwecken in der dem Dualismus der 
Einkunftsarten wieder Geltung verschaffenden Ausnahmeregelung des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 3 EStG 
--entsprechend deren Zweck, die Besteuerung eines Veräußerungsgewinns bei Aufgabe eines Wohnsitzes zu 
vermeiden (BTDrucks 14/265, S. 181)-- stets sehr weit gefasst (Senatsurteil vom 18.01.2006 - IX R 18/03, BFH/NV 
2006, 936, unter II.1.b, Rz 11) und eigenständig ausgelegt. Ausreichend ist, dass der Steuerpflichtige das Gebäude 
zumindest   a  u  c  h   selbst nutzt; unschädlich ist, wenn er es gemeinsam mit seinen Familienangehörigen oder 
einem Dritten bewohnt (vgl. Senatsurteile in BFH/NV 2006, 936, unter II.1.a, Rz 10; vom 25.05.2011 - IX R 48/10, 
BFHE 234, 72, BStBl II 2011, 868, unter II.1.a, Rz 12; vom 27.06.2017 - IX R 37/16, BFHE 258, 490, BStBl II 2017, 
1192, unter II.1.a, Rz 12; vom 21.05.2019 - IX R 6/18, BFH/NV 2019, 1227, unter II.1.a, Rz 16; vom 03.09.2019 - 
IX R 8/18, BFHE 266, 173, BStBl II 2020, 122, unter II.3.a, Rz 22; vom 03.09.2019 - IX R 10/19, BFHE 266, 507, BStBl 
II 2020, 310, unter II.1.a, Rz 10; vgl. auch BMF-Schreiben vom 05.10.2000, BStBl I 2000, 1383, Rz 22). Eine Nutzung 
zu "eigenen Wohnzwecken" liegt hingegen nicht vor, wenn der Steuerpflichtige die Wohnung entgeltlich oder 
unentgeltlich an einen Dritten überlässt, ohne sie zugleich selbst zu bewohnen (Senatsurteil in BFHE 258, 490, BStBl 
II 2017, 1192, unter II.1.a, Rz 12, m.w.N.).


15 bb) Ein Gebäude wird auch dann zu eigenen Wohnzwecken i.S. des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 3 EStG genutzt, wenn 
es der Steuerpflichtige nur   z  e  i  t  w  e  i  l  i  g   bewohnt, sofern es ihm in der übrigen Zeit als Wohnung zur 
Verfügung steht. Erfasst sind daher auch Zweitwohnungen, nicht zur Vermietung bestimmte Ferienwohnungen und 
Wohnungen, die im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung genutzt werden (Senatsurteil in BFHE 266, 173, BStBl 
II 2020, 122, unter II.3.a, Rz 22, m.w.N.). Ist deren Nutzung auf Dauer angelegt, kommt es nicht darauf an, ob der 
Steuerpflichtige noch eine (oder mehrere) weitere Wohnung(en) hat und wie oft er sich darin aufhält (Senatsurteil in 
BFHE 258, 490, BStBl II 2017, 1192, unter II.1.b, Rz 13).


16 b) Nach diesen Grundsätzen liegt eine "Nutzung zu eigenen Wohnzwecken" i.S. des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 3 
EStG auch hinsichtlich eines in der --im Übrigen selbst bewohnten-- Eigentumswohnung befindlichen häuslichen 
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Arbeitszimmers vor (a.A. BMF-Schreiben in BStBl I 2000, 1383, Rz 21; Musil in Herrmann/Heuer/Raupach --HHR--, 
§ 23 EStG Rz 130 "Häusliches Arbeitszimmer"; Schmidt/Weber-Grellet, 39. Aufl., § 23 Rz 18).


17 Weder der Wortlaut des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 3 EStG noch die Gesetzesbegründung und der Gesetzeszweck 
bieten einen Anhaltspunkt dafür, dass der Gesetzgeber ein häusliches Arbeitszimmer von der Begünstigung 
ausnehmen wollte.


18 aa) Das Tatbestandsmerkmal "Nutzung zu eigenen Wohnzwecken" umschreibt --nach seinem Grundverständnis-- 
einen durch eine auf Dauer angelegte Häuslichkeit, die Eigengestaltung der Haushaltsführung und des häuslichen 
Wirkungskreises gekennzeichneten Lebenssachverhalt (vgl. Senatsbeschluss vom 28.05.2002 - IX B 208/01, BFH/NV 
2002, 1284, unter II.2.a, Rz 13). Diese Eigenschaften sind in gewisser Weise auch mit der Betätigung in einem 
häuslichen Arbeitszimmer verknüpft und sprechen deshalb dafür, dass dieses --zumindest zeitweise-- zu eigenen 
Wohnzwecken genutzt wird. Eine private Mitbenutzung des Arbeitszimmers ist nicht überprüfbar und daher nicht 
vollständig auszuschließen. Entsprechend versteht die Rechtsprechung den Typusbegriff des häuslichen 
Arbeitszimmers dahin, dass ein solches bereits dann vorliegt, wenn der jeweilige Raum nahezu ausschließlich für 
betriebliche oder berufliche Zwecke genutzt wird (Beschluss des Großen Senats des Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 
27.07.2015 - GrS 1/14, BFHE 251, 408, BStBl II 2016, 265). Für ein in die häusliche Sphäre des Steuerpflichtigen 
eingebundenes Arbeitszimmer verbleibt somit schon nach dem Typusbegriff des häuslichen Arbeitszimmers 
regelmäßig eine jedenfalls geringfügige Nutzung zu eigenen Wohnzwecken. Auch bei einer nahezu ausschließlichen 
Nutzung des in die häusliche Sphäre eingebundenen Arbeitszimmers für betriebliche/berufliche Tätigkeiten kann 
daher unterstellt werden, dass es im Übrigen --also zu weniger als 10 %-- zu eigenen Wohnzwecken genutzt wird. 
Der Umfang der Nutzung des Arbeitszimmers zu eigenen Wohnzwecken ist in diesem Zusammenhang nicht 
erheblich; denn § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 3 EStG enthält in Bezug auf dieses Merkmal keine Bagatellgrenze. Dem 
entsprechend genügt bereits eine geringe Nutzung zu eigenen Wohnzwecken, um (typisierend) davon auszugehen, 
dass ein häusliches Arbeitszimmer stets auch zu eigenen Wohnzwecken im Sinne der Norm genutzt wird.


19 Aus dem in § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 3  1. Alternative EStG normierten Kriterium der Ausschließlichkeit folgt 
nichts anderes; denn dieses Merkmal bezieht sich nur auf die zeitliche, nicht auf die räumliche Nutzung des 
Wirtschaftsguts --hier Wohnung einschließlich Arbeitszimmer-- (ebenso Blümich/Ratschow, § 23 EStG Rz 55; 
Wernsmann in Kirchhof/Söhn/Mellinghoff, EStG, § 23 Rz B 53). Aus dem systematischen Vergleich von § 23 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 Satz 3  1. Alternative EStG mit der 2. Alternative des Satzes 3, die eine Ausschließlichkeit gerade nicht 
vorsieht, folgt, dass die Ausschließlichkeit einen Gesamtnutzungszeitraum abdecken soll, der kürzer oder länger als 
in der 2. Alternative sein kann. In der 2. Alternative ist der Zeitraum hingegen genau bestimmt, so dass das Wort 
"ausschließlich" entbehrlich war.


20 bb) In der Gesetzesbegründung wird lediglich auf die Selbstnutzung und deren Aufgabe (z.B. wegen 
Arbeitsplatzwechsels) Bezug genommen (BTDrucks 14/23, S. 180 und 14/265, S. 181). Den Gesetzesmaterialien 
(BTDrucks 14/23, S. 180 und 14/265, S. 181: "soweit") lässt sich zudem entnehmen, dass sich --etwa im Falle der 
Fremdvermietung eines Zimmers in der Wohnung-- die Nutzung zu eigenen Wohnzwecken für die Gewährung der 
anteiligen Steuerbefreiung nicht auf das gesamte Objekt erstrecken muss. Wenn der Gesetzgeber ein häusliches 
Arbeitszimmer unter diesen Prämissen von der Begünstigung des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 3 EStG hätte 
ausnehmen wollen, hätte es nahegelegen, dies ausdrücklich zu regeln.


21 cc) Bestätigung findet diese Auslegung im bereits angeführten Gesetzeszweck des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 3 
EStG. Wenn der Gesetzgeber die Besteuerung im Fall einer Aufgabe des Wohnsitzes (z.B. wegen eines 
Arbeitsplatzwechsels) für nicht gerechtfertigt hält (BTDrucks 14/23, S. 180), trifft diese Erwägung auf das häusliche 
Arbeitszimmer als Teil des im Zuge des Wohnsitzwechsels veräußerten Wohneigentums gleichermaßen zu. Auch 
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insofern liegen eigene Wohnzwecke vor, die allein von fremden Wohnzwecken (wie der Fremdvermietung eines 
Zimmers in der Wohnung) abzugrenzen sind.


22 dd) Kein anderes Ergebnis folgt aus der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (dortiger Beschluss vom 
06.07.2010 - 2 BvL 13/09, BVerfGE 126, 268, BStBl II 2011, 318) und des Großen Senats des BFH zum häuslichen 
Arbeitszimmer (mit seinem Beschluss in BFHE 251, 408, BStBl II 2016, 265). Diese ist zu dem im Streitfall nicht 
gegenständlichen Werbungskosten- und Betriebsausgabenabzug (§ 9 Abs. 5 Satz 1 EStG, § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b 
EStG) ergangen und trifft daher keine Aussagen zur Auslegung des Tatbestandsmerkmals "Nutzung zu eigenen 
Wohnzwecken " auf der Ebene der Steuerbarkeit von Objekten im Rahmen des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG.


23 2. Nach diesen Maßstäben hat die Klägerin die in Rede stehende Eigentumswohnung insgesamt --einschließlich des 
häuslichen Arbeitszimmers-- zu eigenen Wohnzwecken i.S. des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 3 EStG genutzt.


24 a) Das FG hat zunächst zu Recht entschieden, dass im Streitfall die Tatbestandsmerkmale eines privaten 
Veräußerungsgeschäfts i.S. des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 1 EStG erfüllt sind, da die Klägerin ihre 
Eigentumswohnung innerhalb des Zehnjahreszeitraums angeschafft und wieder veräußert hat. Dabei kann 
offenbleiben, ob das getätigte Veräußerungsgeschäft bei Eigentumswohnungen (§§ 1 ff. des 
Wohnungseigentumsgesetzes) unter Alternative 1 (Grundstücke; in diese Richtung Beschluss des Bayerischen 
Obersten Landesgerichts vom 14.01.1988 - Breg 2 Z 160/87, Neue Juristische Wochenschrift-Rechtsprechungs-Report 
Zivilrecht 1988, 592, betreffend das bayerische Unschädlichkeitszeugnisgesetz: "unterliegt ... grundsätzlich den auf 
Grundstücke anzuwendenden Vorschriften") oder Alternative 2 (grundstücksgleiches Recht; so HHR/Musil, § 23 EStG 
Rz 89 "Wohnungseigentum und Teileigentum") des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 1 EStG fällt, da die Rechtsfolge in 
beiden Fällen identisch ist.


25 b) Im Ergebnis zutreffend hat das FG auch die Nichtsteuerbarkeit des Veräußerungsgeschäfts gemäß § 23 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 Satz 3 EStG bejaht. Denn die Klägerin hat die Eigentumswohnung einschließlich des Arbeitszimmers im 
Zeitraum zwischen Anschaffung und Veräußerung nach den dargestellten Grundsätzen ausschließlich zu eigenen 
Wohnzwecken genutzt. Damit gelangt die Freistellungsregelung zur Anwendung. Anders als das FG meint, bedarf es 
vor diesem Hintergrund keiner Entscheidung, ob das häusliche Arbeitszimmer ein Wirtschaftsgut i.S. des § 23 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 Satz 3 EStG ist.


26 3. Die Kostenentscheidung folgt aus § 135 Abs. 2 FGO.
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Urteil vom 01. März 2021, IX R 27/19 
Private Veräußerungsgeschäfte - Keine Besteuerung des auf das häusliche Arbeitszimmer entfallenden 
Veräußerungsgewinns


ECLI:DE:BFH:2021:U.010321.IXR27.19.0


BFH IX. Senat


EStG § 22 Nr 2 , EStG § 23 Abs 1 S 1 Nr 1 S 1 , EStG § 23 Abs 1 S 1 Nr 1 S 3 Alt 1 , EStG § 4 Abs 5 S 1 Nr 6b , EStG § 9 Abs 5 
S 1 , EStG § 23 Abs 1 S 1 Nr 1 S 3 Alt 2 , EStG VZ 2017 


vorgehend Finanzgericht Baden-Württemberg , 23. Juli 2019, Az: 5 K 338/19


Leitsätze


Wird eine zu eigenen Wohnzwecken genutzte Eigentumswohnung innerhalb der zehnjährigen Haltefrist veräußert, ist der 
Veräußerungsgewinn auch insoweit gemäß § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 3 EStG von der Besteuerung ausgenommen, als er 
auf ein zur Erzielung von Überschusseinkünften genutztes häusliches Arbeitszimmer entfällt (entgegen BMF-Schreiben 
vom 05.10.2000, BStBl I 2000, 1383, Rz 21).


Tenor


Die Revision des Beklagten gegen das Urteil des Finanzgerichts Baden-Württemberg vom 23.07.2019 - 5 K 338/19 wird als 
unbegründet zurückgewiesen.


Die Kosten des Revisionsverfahrens hat der Beklagte zu tragen.


Tatbestand


I.


1 Streitig ist, ob ein Gewinn aus der Veräußerung einer Eigentumswohnung als sonstige Einkünfte i.S. des § 22 Nr. 2 
i.V.m. § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Einkommensteuergesetzes in der im Streitjahr (2017) geltenden Fassung (EStG) zu 
berücksichtigen ist, soweit er auf den Bereich des häuslichen Arbeitszimmers entfällt.


2 Die Klägerin und Revisionsbeklagte (Klägerin) erzielte im Streitjahr als Lehrerin Einkünfte aus nichtselbständiger 
Arbeit; bei der Ermittlung dieser Einkünfte machte sie --wie auch in früheren Veranlagungszeiträumen-- 
Aufwendungen für ein in ihrer Eigentumswohnung liegendes häusliches Arbeitszimmer als Werbungskosten geltend, 
die von dem Beklagten und Revisionskläger (Finanzamt --FA--) jeweils mit dem Höchstbetrag in Höhe von 1.250 € 
anerkannt worden sind. Die Klägerin hatte die Eigentumswohnung mit notariell beurkundetem Kaufvertrag vom 
29.06.2012 erworben und sodann mit Vertrag vom 11.07.2017 veräußert.


3 In ihrer Einkommensteuererklärung für das Streitjahr erklärte die Klägerin einen aus dieser Veräußerung 
resultierenden, anteilig auf die Grundfläche des häuslichen Arbeitszimmers entfallenden Gewinn aus privaten 
Veräußerungsgeschäften in Höhe von 10.918 €. Das FA folgte der Berechnung im Wesentlichen und berücksichtigte im 
Einkommensteuerbescheid für 2017 vom 15.10.2018 Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften in Höhe von 
10.941 €.
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4 Der Einspruch der Klägerin wurde als unbegründet zurückgewiesen.


5 Der Klage gab das Finanzgericht (FG) mit seinem in Entscheidungen der Finanzgerichte 2020, 46 veröffentlichten 
Urteil statt und setzte die Einkünfte aus der Veräußerung der Eigentumswohnung mit 0 € an. Zur Begründung führte 
es im Wesentlichen aus, der Veräußerungsgewinn sei zwar grundsätzlich gemäß § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 1 EStG 
steuerpflichtig, da die Klägerin das Objekt innerhalb des Zehnjahreszeitraums veräußert habe. Der 
Veräußerungsgewinn sei aber nach § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 3 EStG von der Besteuerung ausgenommen, auch 
soweit er auf das häusliche Arbeitszimmer innerhalb der selbst genutzten Wohnung entfalle. Für die Ausnahme von 
der Besteuerung sei es nicht schädlich, wenn die Klägerin ihre Eigentumswohnung vor der Veräußerung mit einem 
unwesentlichen Teil (ca. 10 % der Wohnfläche) zu ausschließlich beruflichen Zwecken als häusliches Arbeitszimmer 
genutzt habe. Die Veräußerungsgewinnbesteuerung nach § 23 Abs. 1 EStG stelle darauf ab, dass ein einzeln 
veräußerbares "Wirtschaftsgut" veräußert werde. Nur die Eigentumswohnung als solche, nicht hingegen das häusliche 
Arbeitszimmer erfülle den Begriff des Wirtschaftsguts, da das Arbeitszimmer nicht losgelöst von der 
Eigentumswohnung veräußerbar sei.


6 Mit seiner Revision rügt das FA die Verletzung materiellen Rechts (§ 22 Nr. 2 i.V.m. § 23 Abs. 1 EStG). Es trägt zur 
Begründung im Wesentlichen vor, der Besteuerungstatbestand des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG sei erfüllt, da die 
Veräußerung der Eigentumswohnung auch das häusliche Arbeitszimmer umfasst habe. Das häusliche Arbeitszimmer 
sei nahezu ausschließlich beruflich und nicht zu eigenen Wohnzwecken genutzt worden. Die vom FG angeführte 
Voraussetzung, dass es sich bei dem häuslichen Arbeitszimmer um ein eigenständiges Wirtschaftsgut handeln oder 
man ein solches durch eine Teilung herstellen können müsse, um eine Besteuerung nach § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG 
vorzunehmen, sei weder aus dem Gesetzeswortlaut noch aus dem Sinn und Zweck der gesetzlichen Regelung 
erkennbar. Folge man dem FG, wäre bei dem veräußerten Gesamtwirtschaftsgut "Wohnung", das nicht in selbständige 
Wirtschaftsgüter aufteilbar sei, die Veräußerung insgesamt deshalb zu versteuern, weil das in Rede stehende 
Gesamtwirtschaftsgut "Wohnung" nicht im Ganzen zu Wohnzwecken genutzt werde.


7 Das FA beantragt,
das Urteil des FG aufzuheben und die Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften gemäß § 23 EStG aus der 
Veräußerung des Objekts Y-Straße in Z mit 10.941 € anzusetzen.


8 Die Klägerin beantragt,
die Revision zurückzuweisen.


9 Sie schließt sich der Auffassung des FG an.


10 Das dem Rechtsstreit beigetretene Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat keinen Antrag gestellt. Es unterstützt 
das Begehren des FA und führt im Wesentlichen aus, ein für die Arbeitnehmertätigkeit als häusliches Arbeitszimmer 
genutzter Gebäudeteil sei --unabhängig von der Qualifizierung als einzeln veräußerbares Wirtschaftsgut-- bei der 
Veräußerung der selbst bewohnten Eigentumswohnung nicht den eigenen Wohnzwecken nach § 23 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 Satz 3 EStG zuzuordnen und damit auch nicht von der Besteuerung ausgenommen. Die Veräußerung des 
Gebäudeteils "häusliches Arbeitszimmer" erfülle daher den Veräußerungstatbestand des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
EStG.


Entscheidungsgründe
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II.


11 Die Revision des FA ist unbegründet und daher zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung --FGO--). 
Das FG hat im Ergebnis zu Recht entschieden, dass das --für die Erzielung von Überschusseinkünften genutzte-- 
häusliche Arbeitszimmer der Klägerin nach § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 3 EStG von der Besteuerung ausgenommen 
ist.


12 1. Nach § 22 Nr. 2 EStG zählen zu den sonstigen Einkünften (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 EStG) auch Einkünfte aus privaten 
Veräußerungsgeschäften i.S. des § 23 EStG. Dazu gehören gemäß § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG 
Veräußerungsgeschäfte bei Grundstücken und Rechten, die den Vorschriften des bürgerlichen Rechts über 
Grundstücke unterliegen (z.B. Erbbaurecht, Mineralgewinnungsrecht), bei denen der Zeitraum zwischen Anschaffung 
und Veräußerung nicht mehr als zehn Jahre beträgt. Ausgenommen sind Wirtschaftsgüter, die im Zeitraum zwischen 
Anschaffung oder Fertigstellung und Veräußerung ausschließlich zu eigenen Wohnzwecken (1. Alternative) oder im 
Jahr der Veräußerung und in den beiden vorangegangenen Jahren zu eigenen Wohnzwecken (2. Alternative) genutzt 
wurden (§ 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 3 EStG). Die Freistellung bewirkt eine Rückausnahme von der ausnahmsweisen, 
den Grundsatz der im Dualismus der Einkunftsarten verankerten Nichtsteuerbarkeit von Wertveränderungen privater 
Wirtschaftsgüter durchbrechenden Steuerbarkeit privater Veräußerungsgeschäfte (vgl. dazu Blümich/Ratschow, § 23 
EStG Rz 10; BeckOK EStG/Trossen, 9. Ed. [01.01.2021], EStG § 23 Rz 6).


13 a) Das Tatbestandsmerkmal "Nutzung zu eigenen Wohnzwecken" setzt in beiden Alternativen des § 23 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 Satz 3 EStG voraus, dass eine Immobilie zum Bewohnen geeignet ist und vom Steuerpflichtigen bewohnt wird.


14 aa) Die Senatsrechtsprechung hat den Begriff der Nutzung zu eigenen Wohnzwecken in der dem Dualismus der 
Einkunftsarten wieder Geltung verschaffenden Ausnahmeregelung des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 3 EStG 
--entsprechend deren Zweck, die Besteuerung eines Veräußerungsgewinns bei Aufgabe eines Wohnsitzes zu 
vermeiden (BTDrucks 14/265, S. 181)-- stets sehr weit gefasst (Senatsurteil vom 18.01.2006 - IX R 18/03, BFH/NV 
2006, 936, unter II.1.b, Rz 11) und eigenständig ausgelegt. Ausreichend ist, dass der Steuerpflichtige das Gebäude 
zumindest   a  u  c  h   selbst nutzt; unschädlich ist, wenn er es gemeinsam mit seinen Familienangehörigen oder 
einem Dritten bewohnt (vgl. Senatsurteile in BFH/NV 2006, 936, unter II.1.a, Rz 10; vom 25.05.2011 - IX R 48/10, 
BFHE 234, 72, BStBl II 2011, 868, unter II.1.a, Rz 12; vom 27.06.2017 - IX R 37/16, BFHE 258, 490, BStBl II 2017, 
1192, unter II.1.a, Rz 12; vom 21.05.2019 - IX R 6/18, BFH/NV 2019, 1227, unter II.1.a, Rz 16; vom 03.09.2019 - 
IX R 8/18, BFHE 266, 173, BStBl II 2020, 122, unter II.3.a, Rz 22; vom 03.09.2019 - IX R 10/19, BFHE 266, 507, BStBl 
II 2020, 310, unter II.1.a, Rz 10; vgl. auch BMF-Schreiben vom 05.10.2000, BStBl I 2000, 1383, Rz 22). Eine Nutzung 
zu "eigenen Wohnzwecken" liegt hingegen nicht vor, wenn der Steuerpflichtige die Wohnung entgeltlich oder 
unentgeltlich an einen Dritten überlässt, ohne sie zugleich selbst zu bewohnen (Senatsurteil in BFHE 258, 490, BStBl 
II 2017, 1192, unter II.1.a, Rz 12, m.w.N.).


15 bb) Ein Gebäude wird auch dann zu eigenen Wohnzwecken i.S. des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 3 EStG genutzt, wenn 
es der Steuerpflichtige nur   z  e  i  t  w  e  i  l  i  g   bewohnt, sofern es ihm in der übrigen Zeit als Wohnung zur 
Verfügung steht. Erfasst sind daher auch Zweitwohnungen, nicht zur Vermietung bestimmte Ferienwohnungen und 
Wohnungen, die im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung genutzt werden (Senatsurteil in BFHE 266, 173, BStBl 
II 2020, 122, unter II.3.a, Rz 22, m.w.N.). Ist deren Nutzung auf Dauer angelegt, kommt es nicht darauf an, ob der 
Steuerpflichtige noch eine (oder mehrere) weitere Wohnung(en) hat und wie oft er sich darin aufhält (Senatsurteil in 
BFHE 258, 490, BStBl II 2017, 1192, unter II.1.b, Rz 13).


16 b) Nach diesen Grundsätzen liegt eine "Nutzung zu eigenen Wohnzwecken" i.S. des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 3 
EStG auch hinsichtlich eines in der --im Übrigen selbst bewohnten-- Eigentumswohnung befindlichen häuslichen 
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Arbeitszimmers vor (a.A. BMF-Schreiben in BStBl I 2000, 1383, Rz 21; Musil in Herrmann/Heuer/Raupach --HHR--, 
§ 23 EStG Rz 130 "Häusliches Arbeitszimmer"; Schmidt/Weber-Grellet, 39. Aufl., § 23 Rz 18).


17 Weder der Wortlaut des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 3 EStG noch die Gesetzesbegründung und der Gesetzeszweck 
bieten einen Anhaltspunkt dafür, dass der Gesetzgeber ein häusliches Arbeitszimmer von der Begünstigung 
ausnehmen wollte.


18 aa) Das Tatbestandsmerkmal "Nutzung zu eigenen Wohnzwecken" umschreibt --nach seinem Grundverständnis-- 
einen durch eine auf Dauer angelegte Häuslichkeit, die Eigengestaltung der Haushaltsführung und des häuslichen 
Wirkungskreises gekennzeichneten Lebenssachverhalt (vgl. Senatsbeschluss vom 28.05.2002 - IX B 208/01, BFH/NV 
2002, 1284, unter II.2.a, Rz 13). Diese Eigenschaften sind in gewisser Weise auch mit der Betätigung in einem 
häuslichen Arbeitszimmer verknüpft und sprechen deshalb dafür, dass dieses --zumindest zeitweise-- zu eigenen 
Wohnzwecken genutzt wird. Eine private Mitbenutzung des Arbeitszimmers ist nicht überprüfbar und daher nicht 
vollständig auszuschließen. Entsprechend versteht die Rechtsprechung den Typusbegriff des häuslichen 
Arbeitszimmers dahin, dass ein solches bereits dann vorliegt, wenn der jeweilige Raum nahezu ausschließlich für 
betriebliche oder berufliche Zwecke genutzt wird (Beschluss des Großen Senats des Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 
27.07.2015 - GrS 1/14, BFHE 251, 408, BStBl II 2016, 265). Für ein in die häusliche Sphäre des Steuerpflichtigen 
eingebundenes Arbeitszimmer verbleibt somit schon nach dem Typusbegriff des häuslichen Arbeitszimmers 
regelmäßig eine jedenfalls geringfügige Nutzung zu eigenen Wohnzwecken. Auch bei einer nahezu ausschließlichen 
Nutzung des in die häusliche Sphäre eingebundenen Arbeitszimmers für betriebliche/berufliche Tätigkeiten kann 
daher unterstellt werden, dass es im Übrigen --also zu weniger als 10 %-- zu eigenen Wohnzwecken genutzt wird. 
Der Umfang der Nutzung des Arbeitszimmers zu eigenen Wohnzwecken ist in diesem Zusammenhang nicht 
erheblich; denn § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 3 EStG enthält in Bezug auf dieses Merkmal keine Bagatellgrenze. Dem 
entsprechend genügt bereits eine geringe Nutzung zu eigenen Wohnzwecken, um (typisierend) davon auszugehen, 
dass ein häusliches Arbeitszimmer stets auch zu eigenen Wohnzwecken im Sinne der Norm genutzt wird.


19 Aus dem in § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 3  1. Alternative EStG normierten Kriterium der Ausschließlichkeit folgt 
nichts anderes; denn dieses Merkmal bezieht sich nur auf die zeitliche, nicht auf die räumliche Nutzung des 
Wirtschaftsguts --hier Wohnung einschließlich Arbeitszimmer-- (ebenso Blümich/Ratschow, § 23 EStG Rz 55; 
Wernsmann in Kirchhof/Söhn/Mellinghoff, EStG, § 23 Rz B 53). Aus dem systematischen Vergleich von § 23 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 Satz 3  1. Alternative EStG mit der 2. Alternative des Satzes 3, die eine Ausschließlichkeit gerade nicht 
vorsieht, folgt, dass die Ausschließlichkeit einen Gesamtnutzungszeitraum abdecken soll, der kürzer oder länger als 
in der 2. Alternative sein kann. In der 2. Alternative ist der Zeitraum hingegen genau bestimmt, so dass das Wort 
"ausschließlich" entbehrlich war.


20 bb) In der Gesetzesbegründung wird lediglich auf die Selbstnutzung und deren Aufgabe (z.B. wegen 
Arbeitsplatzwechsels) Bezug genommen (BTDrucks 14/23, S. 180 und 14/265, S. 181). Den Gesetzesmaterialien 
(BTDrucks 14/23, S. 180 und 14/265, S. 181: "soweit") lässt sich zudem entnehmen, dass sich --etwa im Falle der 
Fremdvermietung eines Zimmers in der Wohnung-- die Nutzung zu eigenen Wohnzwecken für die Gewährung der 
anteiligen Steuerbefreiung nicht auf das gesamte Objekt erstrecken muss. Wenn der Gesetzgeber ein häusliches 
Arbeitszimmer unter diesen Prämissen von der Begünstigung des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 3 EStG hätte 
ausnehmen wollen, hätte es nahegelegen, dies ausdrücklich zu regeln.


21 cc) Bestätigung findet diese Auslegung im bereits angeführten Gesetzeszweck des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 3 
EStG. Wenn der Gesetzgeber die Besteuerung im Fall einer Aufgabe des Wohnsitzes (z.B. wegen eines 
Arbeitsplatzwechsels) für nicht gerechtfertigt hält (BTDrucks 14/23, S. 180), trifft diese Erwägung auf das häusliche 
Arbeitszimmer als Teil des im Zuge des Wohnsitzwechsels veräußerten Wohneigentums gleichermaßen zu. Auch 
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insofern liegen eigene Wohnzwecke vor, die allein von fremden Wohnzwecken (wie der Fremdvermietung eines 
Zimmers in der Wohnung) abzugrenzen sind.


22 dd) Kein anderes Ergebnis folgt aus der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (dortiger Beschluss vom 
06.07.2010 - 2 BvL 13/09, BVerfGE 126, 268, BStBl II 2011, 318) und des Großen Senats des BFH zum häuslichen 
Arbeitszimmer (mit seinem Beschluss in BFHE 251, 408, BStBl II 2016, 265). Diese ist zu dem im Streitfall nicht 
gegenständlichen Werbungskosten- und Betriebsausgabenabzug (§ 9 Abs. 5 Satz 1 EStG, § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b 
EStG) ergangen und trifft daher keine Aussagen zur Auslegung des Tatbestandsmerkmals "Nutzung zu eigenen 
Wohnzwecken " auf der Ebene der Steuerbarkeit von Objekten im Rahmen des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG.


23 2. Nach diesen Maßstäben hat die Klägerin die in Rede stehende Eigentumswohnung insgesamt --einschließlich des 
häuslichen Arbeitszimmers-- zu eigenen Wohnzwecken i.S. des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 3 EStG genutzt.


24 a) Das FG hat zunächst zu Recht entschieden, dass im Streitfall die Tatbestandsmerkmale eines privaten 
Veräußerungsgeschäfts i.S. des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 1 EStG erfüllt sind, da die Klägerin ihre 
Eigentumswohnung innerhalb des Zehnjahreszeitraums angeschafft und wieder veräußert hat. Dabei kann 
offenbleiben, ob das getätigte Veräußerungsgeschäft bei Eigentumswohnungen (§§ 1 ff. des 
Wohnungseigentumsgesetzes) unter Alternative 1 (Grundstücke; in diese Richtung Beschluss des Bayerischen 
Obersten Landesgerichts vom 14.01.1988 - Breg 2 Z 160/87, Neue Juristische Wochenschrift-Rechtsprechungs-Report 
Zivilrecht 1988, 592, betreffend das bayerische Unschädlichkeitszeugnisgesetz: "unterliegt ... grundsätzlich den auf 
Grundstücke anzuwendenden Vorschriften") oder Alternative 2 (grundstücksgleiches Recht; so HHR/Musil, § 23 EStG 
Rz 89 "Wohnungseigentum und Teileigentum") des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 1 EStG fällt, da die Rechtsfolge in 
beiden Fällen identisch ist.


25 b) Im Ergebnis zutreffend hat das FG auch die Nichtsteuerbarkeit des Veräußerungsgeschäfts gemäß § 23 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 Satz 3 EStG bejaht. Denn die Klägerin hat die Eigentumswohnung einschließlich des Arbeitszimmers im 
Zeitraum zwischen Anschaffung und Veräußerung nach den dargestellten Grundsätzen ausschließlich zu eigenen 
Wohnzwecken genutzt. Damit gelangt die Freistellungsregelung zur Anwendung. Anders als das FG meint, bedarf es 
vor diesem Hintergrund keiner Entscheidung, ob das häusliche Arbeitszimmer ein Wirtschaftsgut i.S. des § 23 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 Satz 3 EStG ist.


26 3. Die Kostenentscheidung folgt aus § 135 Abs. 2 FGO.
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